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Gemeinde
2020

Hauptwohnung

2019
Hauptwohnung

Veränderung

zu 2019

1. Bad Marienberg 6.072 6.092 - 20

2. Unnau 1.951 1.932 + 19

3. Hof 1.285 1.263 + 22

4. Nistertal 1.198 1.212 - 14

5. Langenbach b. K. 1.079 1.065 + 14

6. Neunkhausen 1.014 1.016 - 2

7. Norken 946 953 - 7

8. Nisterau 824 823 + 1

9. Fehl-Ritzhausen 778 781 - 3

10. Großseifen 642 643 - 1

11. Kirburg 596 591 + 5

12. Dreisbach 558 573 - 15

13. Mörlen 519 530 - 11

14. Hahn 484 487 - 3

15. Hardt 467 458 + 9

16. Lautzenbrücken 449 436 + 13

17. Stockhausen-Illfurth 438 445 - 7

18. Bölsberg 231 225 + 6

Verbandsgemeinde insgesamt 19.531 19.525 + 6

(Quelle: KommWis Mainz)

Andreas Heidrich

Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Stadt und Ortsgemeinden

In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg sind in der aktuellen Statistik 

zum 31.12.2020 mit Hauptwohnung 19.531 Einwohner (2019: 19.525) und 

516 mit Nebenwohnung (2019: 549), ingesamt 20.047 (2019: 20.074) 

Bürgerinnen und Bürger gemeldet.
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Überfall - Polizei  ..............................................................  110
Notrufnummer der Feuerwehr
und Rettungsdienst Notarzt  ............................................  112
Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf  ........  19222)
Giftnotzentrale  .........................................  Tel.: 06131/19 240
oder  ..............................................................  06131/232 466

■■ Ärztlicher Notfalldienst
Bereitschaftsdienstzentrale Hachenburg
Standort: DRK Krankenhaus Hachenburg, Alte Frankfurter 
Str. 10, 57627 Hachenburg, Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
Alle Orte unserer Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

■■ Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
........................................................................  0180/5040308
zu den üblichen Telefontarifen
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitag und Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr, an Feiertagen
von 8:00 Uhr bis zum nachfolgenden Tag 8:00 Uhr und
an Feiertagen mit einem Brückentag von
Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notfalldienstes 
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

■■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnum-
mer 0180/5112066 zu erreichen.

■■ Tierärzte
Im Notfall ist der zuständige Tierarzt unter der Rufnummer 
jedes niedergelassenen Tierarztes zu erfragen.

■■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden Ihnen drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung Ihres Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute) vom Festnetz.
0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Mon.) Mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. Notdienstnummern und 
anschließend sofort die Postleitzahl des aktuellen Standor-
tes über die Telefontastatur (z.B. für Bad Marienberg 0180-5-
258825-56470).
Der aktuelle Notdienstplan ist auch auf der Internetseite
www.lak-rlp.de der Landesapothekerkammer jederzeit abrufbar.
Ein Apothekenotdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr.

■■ Rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz
Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen  ........................  19222

■■ Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasser-
beseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemein-
dewerke Tag und Nacht zu erreichen unter den Rufnummern
für das Wasserwerk  .......................................  0170/1889930
für das Klärwerk .............................................  0171/7777972

■■ Entstördienst bei Notfällen 
und technischen Störungen

Stromversorgung  ............................................  0261/2999-54
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der evm-Gruppe
Kabel-TV/Internet  .......................................  0261/20162-222
KEVAG Telekom GmbH
wwn Westerwald-Netz GmbH  ........................  0800/6484848

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
■■ Pflegedienst Weingarten GmbH

Mittelgasse 1, Rennerod
Häusliche Krankenpflege und außerklinische Intensiv-
pflege
24 Stunden erreichbar:  ...............................  02664-990500
- Grundpflege / Behandlungspflege
- Häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaft, Menüservice
- Kostenlose Pflegeberatung
- Außerklinische Intensivpflege / Heimbeatmung

- Anzeige -
■■ Ambulanter Pflegedienst Klose

Telefon: 02664/90294

- Anzeige -
■■ DRK-Sozialstation Westerwald

- Menschlichkeit vor Ort -
Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg
(24-Std. Rufbereitschaft) .................................02661/95104-0
- Grund- und Behandlungspflege
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Betreuungsleistungen
- Tracheostoma / Portversorgung
Hausnotruf: .................................................... 02663/942755
DRK-Fahrdienst ...........................................07000-3755899
Menü-Service .................................................02663/9427-14

- Anzeige -
■■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

Pflegen, Beraten, Betreuen, medizinische Versorgung,
Tagesbetreuung, Hauswirtschaft und vieles mehr.
Über 40 Jahre Erfahrung-Gerne sind wir auch für Sie da!
24 Stunden erreichbar unter  ..................... Tel: 02662/9588-0

- Anzeige -
■■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer

Pflegeversicherung, Grund- und Behandlungspflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Mahlzeitendienst, kos-
tenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3 
SGB XI, Krankenhausnachsorge, Urlaubs-/Verhinde-
rungspflege, 24-Stunden-Bereitschaft
Erreichbar rund um die Uhr unter Telefon: 02661/939677 
(Neunkhausen); 02662/942666 (Hachenburg); Mobil: 
0171/1712619

- Anzeige -
■■ Ambulantes Pflegeteam Vital GmbH

Pflege-, Beratungs- und Entlastungszentrum Theis
Gemeinsam sind wir stark! Heike Theis & Team
- ambulante Krankenpflege u. medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45
- hauswirtschaftliche Leistungen
- Vermittlung von behindertengerechten Wohnungen
www.pflegeentlastungszentrum.de
Lindenstraße 9, Pottum  .....................................  02664/8803

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
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- Anzeige -
■■ Seniorengarten „Alte Schule“

mit dem iDeeCafé, ErzählCafé und StrandCafé
Solitäre Tagespflegeeinrichtung zur Entlastung pflegen-
der Angehöriger
- Qualifizierte Betreuung und pflegerische Versorgung
- Hauseigener Fahrdienst (Jetzt NEU: Rollstuhlfahrten!)
Heike Theis & Team  .....................................  02664 9975997
www.tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 Pottum

- Anzeige -
■■ Aktiv + GmbH - Mobile Pflege

Bismarckstr. 6, 56470 Bad Marienberg
Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, pfle-
gerische Betreuung, Hilfe bei der Haushaltsführung, Pflege-
einsätze nach §37,3 SGB XI, kostenlose Pflegeberatung.
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon: 02661 9837780, www.aktivpluspflege.de

- Anzeige -
■■ Mobili Pflegeteam Hof

Alltagshilfe und Krankenpflege
24 Std.  .........................................................  02661/9169894

- Anzeige -
■■ Hombach Haushaltsservice

Flurweg 14 A, 56472 Nisterau
Hauswirtschaftliche Versorgung nach  ....  §§45a u. b SGB XI,
Einzelbetreuung (Häuslichkeit)
Urlaubs/Verhinderungspflege, kostenlose Beratung
Tel.: 0 26 61 - 9 53 15 88, Mobil 01 71 - 8 35 43 72
www.hombach-haushaltsservice.de

- Anzeige -
■■ Ambulantes Pflegeteam Kleeblatt

Überlassen Sie Ihre Pflege nicht dem Zufall!
Häusliche Kranken- und Altenpflege - Hausnotruf - Hauswirt-
schaft -
Pflegenachweis nach §37,3 SGB XI - 24h-Bereitschaft
Wir betreuen auch fünf Seniorenwohngemeinschaften in 
Mogendorf, Kroppach, Herschbach UWW, Marienrachdorf 
und Ewighausen.
Es sind noch Plätze frei - Sie erreichen uns unter der Ruf-
nummer 0 26 26 - 92 48 743.

Beratungsdienste

■■ Kinderschutzdienst Westerwald 
- Deutsches Rotes Kreuz

Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.:  .........................................................  02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
montags, dienstags und
donnerstags  ....................................  von 10.00 bis 12.00 Uhr

■■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
Beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige 
Menschen, sowie deren Angehörige
Der Pflegestützpunkt Bad Marienberg bietet für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen unabhängige und neutrale Bera-
tung rund um das Thema Pflege.
Wir helfen zum Beispiel bei Antragstellungen, unterstützen 
bei MDK-Begutachtungen zur Einstufung in einen Pflege-
grad, informieren zu Leistungen der Pflege- und Kranken-
kassenkasse, sowie zu Angeboten aus medizinischen, pfle-
gerischen und sozialen Berufsbereichen.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen!
Leider können wir coronabedingt derzeit keine Hausbesuche 
anbieten, wir unterstützen Sie aber per Telefon und Email 
und informieren an dieser Stelle, wenn persönliche Bera-
tungseinsätze wieder möglich sind.

Ihre Ansprechpartner:
Ester Werner, Dipl. Soz.päd., Pflegeberaterin
Telefon  .........................................................  02661-9178060
Mobil  ............................................................  0176-10138620
Mail: ester.werner@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Kurt Minge, Pflegeberater
Telefon  .........................................................  02661-9173940
Mobil  ............................................................  0152-09013865
Mail: kurt.minge@pflegestuetzpunkte-rlp.de

■■ Frauen gegen Gewalt e.V.
Notruf Frauen gegen Gewalt, Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt, Tel. 02663/8678, E-Mail: frauennotruf@
notruf-westerburg.de
Interventionsstelle IST, Beratungsstelle gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen, Tel. 02663/911353
E-Mail: intervention-ist@notruf-westerburg.de
Präventionsbüro RONJA, Prävention von sexualisierter 
Gewalt gegen Mädchen, Tel. 02663/911823
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de
Frauenzentrum Beginenhof, Kulturelle Veranstaltungen 
von Frauen für Frauen, Organisation von verschiedenen 
Frauengruppen, Tel. 02663/9419629
E-Mail: frauenzentrum-beginenhof@notruf-westerburg.de
Neustraße 43, 56457 Westerburg
www.notruf-westerburg.de

Büchereien

■■ Gemeindebücherei Langenbach b. K.
Hauptstraße 16
Öffnungszeiten:
Dienstag: 16.30 - 19.30 Uhr
Donnerstag: 9.30 - 12.30 Uhr
E-Mail Adresse: buecherei-langenbach@gerthold.de
Tel.: 02661 / 9842900
Liebe Leserinnen & Leser
Unsere Bücherei bleibt für den normalen Ausleihverkehr 
geschlossen. Das heißt aber nicht, dass ihr euch keine 
Medien ausleihen könnt: nutzt unseren web-opac!
www.bibkat.de/langenbachb.k
Wir stellen eure Bestellungen zusammen und ihr könnt sie 
zu einer festgelegten Zeit in der Bücherei abholen. Eure 
Wünsche könnt ihr uns auch telefonisch durchgeben. Ihr 
seht, keiner muss auf Lesestoff, DVD’s oder Hörbücher ver-
zichten. Bringt auch bitte die Medien, die ihr nicht mehr 
benötigt, zurück. Andere Leser/innen warten vielleicht auf 
die Medien, die ihr noch daheim habt.

■■ Gemeindebücherei Neunkhausen
Liebe Leser,
aufgrund der Corona- Pandemie und der aktuellen Landes-
verordnung bleibt die Bücherei bis auf Widerruf geschlossen.
Euer Bücherei-Team  

■■ Gemeindebücherei Norken
Geöffnet: dienstags 18 bis 19 Uhr
Romanvorstellung:
Ellen Sandberg: Die Schweigende
München 2019: Im Garten der Familie Remy verdorren lang-
sam die Rosenbüsche, die zur Geburt der drei Töchter 
gepflanzt wurden. Imke, Angelika und Anne sind längst 
erwachsen und gehen ihrer Wege - bis zu dem Tag, an dem 
ihr Vater beigesetzt wird. Denn auf dem Sterbebett nimmt er 
Imke ein Versprechen ab, das schnell eine zerstörerische 
Kraft entfaltet - und das sie alles hinterfragen lässt, was sie 
über ihre Mutter zu wissen glaubt.
München 1956: Im Nachkriegsdeutschland wächst eine neue 
Generation heran. Die lebenslustige Karin spart für die ers-
ten Jeans, träumt von Elvis Presley und davon, später Ärztin 
zu werden. Sie ahnt nicht, dass die Schatten der Vergangen-
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heit lang und mächtig sind - und welch verheerende Folgen 
eine spontane Entscheidung haben wird. Nicht nur für sie.
Pressestimme von Sebastian Fitzek: „Ellen Sandberg schafft 
es aufzuarbeiten, wie wir mit Heimkindern nach dem zweiten 
Weltkrieg umgegangen sind. Das ist sehr berührend und ein 
tolles Buch. Unbedingte Leseempfehlung.
Quelle: Amazon

Amtliche Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

■■ Öffnungszeiten  
der Verbandsgemeindeverwaltung

Verwaltung
Falls ein persönlicher Besuch erforderlich ist, bitten wir um 
eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnum-
mer 02661-6268-0.
Das Standesamt erreichen Sie direkt unter der Nummer 
02661-6268-222.
Bürgerbüro
Für einen Besuch im Bürgerbüro ist keine Terminvereinba-
rung nötig!
montags, dienstags und donnerstags  .... 07:30 bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags  ........................... 07:30 bis 12:00 Uhr
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg
Telefon  ............................................................  02661 6268 0
Fax  ..............................................................  02661 6268 201
E-Mail  ................... verbandsgemeinde@bad-marienberg.de
Internet  ..........................................  www.bad-marienberg.de

Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung 
hinsichtlich der Corona-Pandemie sind wir leider 
weiterhin gezwungen, die Türen des MarienBades 
geschlossen zu halten.

Alle Eintrittskarten und Gutscheine behalten ihre  
Gültigkeit und werden um die Dauer der Schließungs- 
zeit verlängert.
 
Für eine Eröffnung sind alle Vorbereitungen getroffen. 
Wir müssen jedoch die weitere Entwicklung und die 
Entscheidungen der Regierung abwarten. 
 
Wir hoffen, Sie bald wieder im MarienBad begrüßen 
zu dürfen. Bitte bleiben Sie gesund!
 
www.marienbad-info.de

ACHTUNG
DAS MARIENBAD 

MUSS GESCHLOSSEN BLEIBEN!

        ... h
ier geht‘s mir gut!

MarienBad · Bismarckstr. 65 · 56470 Bad Marienberg · Tel. 02661 1300
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Öffentliche Festsetzung namens und im Auftrag der angeschlossenen Stadt und 
Ortsgemeinden der mit Abgabenbescheid erhobenen Grundsteuer, Landwirt-
schaftskammerbeiträge, Hundesteuer und Fremdenverkehrsbeiträge 

1. Steuerfestsetzung 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 122 Abs. 3 Ab-
gabenordnung (AO), § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG), § 18 des Landesgesetzes über die Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz (LwKG), Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags der Stadt 
Bad Marienberg und Satzungen über die Erhebung der Hundesteuer  in den zur Zeit gültigen Fassungen werden 
die Grundsteuer, der Landwirtschaftskammerbeitrag, der Fremdenverkehrsbeitrag sowie die Hundesteuer durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 

Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2021 die gleichen Beträge wie im Vorjahr zu entrich-
ten haben und keinen neuen Abgabenbescheid für 2021 und für die Folgejahre (= neuer Dauerbescheid) er-
halten haben, werden die Steuern und Beiträge für das Kalenderjahr 2021 in derselben Höhe wie für das Vor-
jahr durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 

Für die oben genannten Steuerpflichtigen treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Abgabenbescheid zugegangen wäre. 

Dies gilt nicht, wenn sich Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht bzw. in den gespeicher-
ten Personendaten ergeben haben. In diesen Fällen ergeht ein entsprechender schriftlicher Bescheid. 

2. Zahlungsaufforderung 

Die Steuerschuldner werden aufgefordert, die Steuern und die Beiträge zu den Fälligkeitsterminen und mit den 
Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Abgabenbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
ergeben, unter Angabe des Kassenzeichens auf die in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Ver-
bandsgemeindekasse Bad Marienberg  zu überweisen oder einzuzahlen. 

Soweit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, wird 
der fällige Betrag jeweils abgebucht; eine eigene Überweisung des Betrages bzw. der Rate ist dann nicht not-
wendig. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Marienberg einzulegen. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindever-
waltung, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marienberg, oder durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an: vg-bad-marienberg@poststelle.rlp.de erhoben werden. 
 
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung). Die Pflicht 
zur Zahlung und die Einziehung der Forderung wird durch den erhobenen Widerspruch nicht aufgehalten. Das 
heißt, es besteht die Verpflichtung, die angeforderten Beträge fristgerecht zu zahlen. Falls die Frist zur Einle-
gung des Widerspruchs durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden dem Abgabepflichtigen zugerechnet werden.  
 
4. Auskunft 
 
Auskunft erteilt Silvia Wollenweber, Telefon 02661-6268357  
E-Mail silvia.wollenweber@bad-marienberg.de 
 
Bad Marienberg, 04.01.2021  
 
 
 
 
Andreas Heidrich   
Bürgermeister  
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1) Selbstwerberholz:
Das Holz wird entastet und in Längen zwischen 3 bis 7 
Metern neben den PKW fähigen Weg gerückt. Die Losgröße 
beträgt etwa 3,5 Festmeter. Der Preis beim Hartholz beträgt 
50,- Euro je Festmeter.
Es wird um schriftliche Vorbestellung bei der Gemeindever-
waltung bis zum 29.01.2021 gebeten! Die verfügbare Menge 
kann durch die nachhaltige Bewirtschaftung gegebenenfalls 
begrenzt sein. Der Termin der Zuteilung (voraussichtlich ab 
April 2021) wird veröffentlicht.
2) Flächenlose werden nur in können nur im sehr geringem 
Umfange vergeben werden. Preis liegt bei 25,- Euro je 
Raummeter.
3) Meterholz: Das Holz wird von unseren Forstwirten auf 
Länge von einem Meter eingeschnitten und gerissen. Es sitzt 
neben einem PKW befahrbaren Weg. Der Preis beträgt die-
ses Jahr 65,- Euro je Raummeter. Es wird um verbindliche 
Vorbestellung bei der Gemeindeverwaltung bis zum 
29.01.2021 gebeten!
4) Kostenlos heizen: Fichten-Restholz auf den „abgeräum-
ten“ Kalamitätsflächen kann kostenlos in unbegrenzter Menge 
abgegeben werden. 
Bestellungen/“Registrierung“ bitte über Mail bei unserem 
Förster jochen.panthel@wald-rlp.de

Sabine Willwacher, 
Stadtbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, 
Städtebau, Umwelt- und Friedhofsfragen 
der Stadt Bad Marienberg

Die Mitglieder des Ausschusses für Raumordnung, Städte-
bau, Umwelt- und Friedhofsfragen der Stadt Bad Marienberg 
sind hiermit zu einer Sitzung auf Dienstag, den 19. Januar 
2021 - 18.15 Uhr in die Stadthalle, Kirburger Straße, mit fol-
gender Tagesordnung eingeladen:
I. Öffentlicher Teil
1. Bebauungsplanangelegenheiten

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Auf dem Strang“
1.1.1. Anerkennung und Entwurf
(Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat)

2. Kenntnisgaben/Verschiedenes
II. Nichtöffentlicher Teil
3. Bauvoranfragen/Bauanträge
4. Kenntnisgaben/Verschiedenes
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Um die 
notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum Zwecke 
der Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektionskette, bit-
ten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung (Tel. 
02661/3111 oder per Mail an stadt@badmarienberg.de).
Bitte beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Platz besteht.

Sabine Willwacher, 
Stadtbürgermeisterin

Bad Marienberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
montags bis freitags  .......................  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadtverwaltung
Büchtingstraße 3
Telefon  ...............................................................  02661 3111
E-Mail  ..........................................  stadt@badmarienberg.de
Internet  ...........................................  www.badmarienberg.de

Wir gratulieren
Am 19. Januar 2021 vollendet

Frau Sieglinde Weißbach, Stadtteil Eichenstruth
ihr 90. Lebensjahr

Die Stadt Bad Marienberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles 
Gute.
Sabine Willwacher   Andreas Heidrich
Stadtbürgermeisterin   Bürgermeister

■■ Brennholzbestellung
Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit aus unserem 
Gemeindewald Brennholz zu erwerben. Die Bestellung muss 
nach Vorgaben der Zertifizierung und von Landesforsten 
schriftlich erfolgen! Kunden müssen bei der Bestellung 
nachweisen und bestätigen, dass die Sachkenntnis im 
Umgang mit der Motorsäge vorliegt. (Sollte ein Verwandter 
oder Bekannter das Holz einschneiden ist entsprechend 
dessen Schein vorzulegen)
Bestellungen ohne Vorlage eines MS Scheines können nicht 
angenommen werden.
Den Vordruck zur schriftlichen Bestellung können Sie unter 
https://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/forstamtsseiten/
rennerod/downloads/Brennholz/Brennholzbestellung_Bad_
Marienberg.pdf herunterladen oder im Gemeindebüro aus-
füllen.
Durch die Priorität der Aufarbeitung von Käferholz kann 
es wieder zu „Engpässen“ oder Verschiebungen kom-
men. Wir bitten hierfür um Verständnis!
Da große Mengen z.T. nicht absetzbaren Holzes in der 
Fichte anfallen gibt es dieses Jahr die Gelegenheit Fichten 
Brennholz zu einem reduzierten Preis zu erhalten: Entgegen 
dem sonstigen Weichholz (35,-€ je fm) für nur 20,-€ je Fest-
meter!
Bedenken wegen „Glanzruss“ sind unbegründet, wenn das 
Holz richtig getrocknet ist. (Auch „nasses“ Laubholz schadet 
dem Ofen und der Umwelt!) Ganze Landstriche wie z.B. 
Österreich und der Schwarzwald heizen mit Fichte! Spre-
chen Sie Ihren Schornsteinfeger darauf an!
Wie auch bisher stehen folgende Varianten zur Auswahl:

■■ Fundsachen

1 Spiel Mega Memo, Memory
Fundtag: 11.11.2020
Fundort: Bad Marienberg, Kirburger Straße, ZOB

1 Hörgerät, Marke Siemens
Fundtag. 10.12.2020
Fundort: Nistertal, REWE Parkplatz

1 Brille (schwarz)
Fundtag: 01.12.2020
Fundort: Bad Marienberg, Realschule Plus
1 Brille (Metallgestell)
Fundtag: 17.12.2020
Fundort: Bad Marienberg, vor dem Eingang Verbandsge-
meindegebäude
Weitere Auskünfte erteilt das Bürgerbüro der Verbandsgemein-
deverwaltung, Bad Marienberg, Telefon: 02661 /6268 - 280

Aus den Gemeinden
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Einwohnerzahl in Bad Marienberg leicht gestiegen 
 
Am 30.12.2020 hatte die Stadt Bad Marienberg nach der Gemeindestatistik 

der KommWis Mainz 6.072 Einwohner mit Hauptwohnung und insgesamt mit 

Haupt –und Nebenwohnung 6.232 Einwohner. 

 

3.154 Personen weiblich  = 50,61 % 

3.078 Personen männlich  = 49,39 % 

 

Die Altersgruppen (nur Hauptwohnsitz) verteilen sich wie folgt: 

bis 9 Jahre      562  =  9,256 % 

10 – 19 Jahre     512  =  8,432 % 

20 – 29 Jahre     691  =      11,38 % 

30 – 39 Jahre     769  =      12,665 % 

40 – 49 Jahre     660  =      10,87 % 

50 – 59 Jahre                 954  =      15,711 % 

60 – 69 Jahre     760  =      12,516 % 

70 – 79 Jahre     591  =        9,733 % 

80 – 89 Jahre     453  =        7,46 % 

90 – 99 Jahre     120  =        1,976 % 

 

Einzuschulende Kinder (nur Hauptwohnsitz) im Zeitraum von 2021 bis 2026 

nach heutigen Kenntnisstand: 308 Kinder. 

 

Religionszugehörigkeit (nur Hauptwohnsitz): 

Evangelisch             2.330 =      38,373 % 

Römisch-katholisch      1.329 =      21,887 % 

Altkatholisch              3 =        0,049 % 

Griechisch-orthodox           12 =        0,198 % 

Russisch-orthodox              7 =        0,115 % 

Sonstige           532 =        8,762 % 

Ohne Angaben, gemeinschaftslos    1.829 =      30,122 % 

Evangelische Freikirche             3 =        0,049 % 

Evangelisch-lutherisch           16 =        0,264 % 

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz            1 =        0,016 % 

Jehovas Zeugen              2 =        0,033 % 

Rumänisch-orthodox             6 =        0,099 % 

Evangelisch-reformiert              2  =        0,033 % 

 

Familienstände (nur Hauptwohnsitz) 

Ledig       2.192  =       36,100 % 

Verheiratet      2.709  =       44,615 % 

Verwitwet         574  =         9,453 % 

Geschieden        542   =         8,926 % 

Nicht bekannt         51  =         0,840 % 

In eingetragener Lebenspartnerschaft        4  =         0,066 % 

 

 

Sabine Willwacher  

Stadtbürgermeisterin 
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Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sind hier-
mit zu einer Sitzung auf Donnerstag, den 21. Januar 2021 - 
17.30 Uhr in die Stadthalle, Kirburger Straße, mit nachste-
hender Tagesordnung eingeladen:
I. Öffentlicher Teil:
1. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme 

von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
2. Haushalt 2021

2.1. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf 
zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
(Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat)

3. Kenntnisgaben/Verschiedenes
II. Nichtöffentlicher Teil:
4. Grundstücksangelegenheiten (vorsorglich)
5. Kenntnisgaben/Verschiedenes
III. Öffentlicher Teil:
6. Bekanntgaben der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-

ten Beschlüsse
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Um die 
notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum Zwecke 
der Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektionskette, bit-
ten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung (Tel. 
02661/3111 oder per Mail an stadt@badmarienberg.de).
Bitte beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Platz besteht.

Sabine Willwacher, 
Stadtbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Bürgerinformation über die Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Bad 
Marienberg vom 08. Dezember 2020 
in der Stadthalle Bad Marienberg

Öffentlicher Teil
Tagesordnungspunkt 1: 
Bebauungsplanangelegenheiten
a) Beratung und Beschlussfassung über die Einlei-
tung des Verfahrens zur 8. Änderung des Bebauungs-
planes „Jahnstraße“, Nutzungsänderung Gebäude 
Jahnstraße 1
Die Stadtbürgermeisterin informiert über die von der 
Theis Firmengruppe, Gesundheitswesen und Immobilien 
aus Pottum vorgelegte Konzeption bei Kauf, Sanierung 
und Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der 
AOK, Jahnstraße 1. Geplant ist eine solitäre teilstationäre 
Tagespflegeeinrichtung mit 100 vorgehaltenen Tagespfle-
geplätzen.
Der Stadtrat beschließt, der Nutzungsänderung des Gebäu-
des Jahnstraße 1 zuzustimmen und die vorhabenbezogene 
Änderung des Bebauungsplanes „Jahnstraße“ gem. § 2 Abs. 
1 BauGB einzuleiten. Die Kosten für das Verfahren trägt der 
Investor. Der Bestandsschutz der Stadthalle mit Parkplatz 
soll berücksichtigt und gesichert werden. In einem Durchfüh-
rungsvertrag wird die zulässige Art der Nutzung des Gebäu-
des „Jahnstraße 1“ für den Vorhabenträger verpflichtend 
geregelt.
Tagesordnungspunkt 2: Fremdenverkehrsbeiträge 2021
Der Stadtrat beschließt: die Fremdenverkehrsbeiträge für 
2021 werden halbiert und die Fälligkeit wird auf den 
31.12.2021 verschoben.
Tagesordnungspunkt 3:
Vertrag zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse 
von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen
Der Stadtrat beschließt gem. der Beschlussvorlage vom 
23.11.2020, dem Vertrag zur Regelung der Mitbenutzungs-
verhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen der 
Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg in der vorliegen-
den Fassung zuzustimmen.
Tagesordnungspunkt 4:
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von 
Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
Es sind folgende Spenden eingegangen:
Dr. Udo Frenker-Hackfort, Rennerod, Futterpatenschaft Wild-
park 250,00 €, Kerstin Freund-Gutmann, Greifenstein, 
Spende Wildpark 180,00 €, Martin Born, Bad Marienberg, 
Spende Wildpark 250,00 €.
Der Stadtrat stimmt der Annahme der vorgenannten Spen-
den zu.
Tagesordnungspunkt 5: 
Kenntnisgaben/Verschiedenes
Die Stadtbürgermeisterin informiert über Folgendes:
a) Das „Wäller Vollmond-Team“ hat zusammen mit der 

Gruppe „Pipes `n Strings“ eine winterlich-weihnachtliche 
CD produziert. Kosten für die CD 12,00 Euro, davon 
gehen als Spende 2,00 Euro für die Aktion „Helft uns hel-
fen - Weihnachts-CD für den Wildpark“. Die CD ist zu 
erwerben beim „Wäller Vollmond-Team“, Tel. 02661-20329 
oder per Mail an inkunabel@gmx.de und in der Tourist-
Information Bad Marienberg, Tel. 02661-7031 oder per 
Mail an touristinfo@badmarienberg.de

b) Mitteilung des Forstamts Rennerod vom 13.10.2020 über die 
Gefährdungslage in den Wäldern durch absterbende Bäume 
in Verbindung mit Maßnahmen zur Verkehrssicherung

II. Nichtöffentlicher Teil:
Tagesordnungspunkt 6:
Der Stadtrat stimmt einer Jagdpachtverlängerung zu.
Tagesordnungspunkt 7: Grundstücksangelegenheiten
Der Stadtrat beschließt, einer Anwohnerin die Sanierung 
eines Fußweges, auf eigene Kosten zu genehmigen.

Sabine Willwacher, 
Stadtbürgermeisterin
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und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind 
schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marien-
berg einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig 
vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über 
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Ortsgemeinde Bölsberg, 15.01.2021   Paul Gerhard Krüger
Ortsbürgermeister

■■ Brennholzbestellung
Es wird daran erinnert, dass der Termin Brennholzbestellung 
schon abgelaufen ist, jedoch wird die Bestellung noch bis 
zum 18.01.21 angenommen.
Die Preise haben sich nicht geändert, Selbstwerber Brenn-
holz in Hartholz je Festmeter 50,00€, Weichholz als Sonder-
angebot, 25,00 € je Festmeter.
Gestelltes Brennholz 65,00 € je Raummeter.
Weiterhin ein „Sondersonderangebot“, also kostenlos! 
Alles was im Wald nach dem Einsatz des Harvesters auf 
dem Boden liegt, kann gelesen werden.
Der „Forstwirt“ muss im Besitz eines Motorsägescheines 
sein, dass Befahren der Fläche ist in jedem Fall untersagt!
Eine Mengenbegrenzung gibt es nicht.
Die Registrierung der Selbstwerber bitte unter der Emailan-
schrift: jochen.panthel@wald-rlp.de vornehmen.
Nötigenfalls auch über die hiesige Gemeindeverwaltung.

Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

Dreisbach

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Andrea Theis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:30 Uhr
Büro im DGH, Schulstraße 3
Telefon DGH  ....................................................  02661 40301
Privat  ...............................................................  02661 40353
Mobil  ............................................................  0152 02619413
E-Mail  ...............................................  og-dreisbach@web.de

■■ Letzte Möglichkeit zum 
Bestellen von Brennholz

Ich möchte noch einen letzten Aufruf starten an alle Interes-
sierten, die Brennholz kaufen möchten:
Dies ist nur noch bis Mittwoch, 13.01.2021, im Gemeinde-
büro von 18:00 Uhr bis 19.30 Uhr oder mit der Bestellung 
direkt beim Forstamt bis Freitag, 15.01.2021 möglich!
Den Vordruck zur schriftlichen Bestellung können Sie unter 
https://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/forstamtsseiten/
rennerod/downloads/Brennholz/Brennholzbestellung_Bad_
Marienberg.pdf herunter laden oder am kommenden Mitt-
woch im Gemeindebüro ausfüllen.
Durch die Priorität der Aufarbeitung von Käferholz kann 
es wieder zu „Engpässen“ oder Verschiebungen kom-
men. Wir bitten hierfür um Verständnis!
Da große Mengen z.T. nicht absetzbaren Holzes in der 
Fichte anfallen gibt es dieses Jahr die Gelegenheit, Fichten 
Brennholz zu einem reduzierten Preis zu erhalten: Entgegen 
dem sonstigen Weichholz (35,-€ je fm) für nur 25,-€ je Fest-
meter!
Bedenken wegen „Glanzruß“ sind unbegründet, wenn das 
Holz richtig getrocknet ist. (Auch „nasses“ Laubholz schadet 
dem Ofen und der Umwelt!) Ganze Landstriche wie z.B. 
Österreich und der Schwarzwald heizen mit Fichte! Spre-
chen Sie Ihren Schornsteinfeger darauf an!

■■ Heimatverein Bad Marienberg-Langenbach
Der Nikolaus war unterwegs
Da die sonst stattfindenden Adventsfenster in vergangenen 
Dezember nicht durchgeführt werden konnten, hatte der Vor-
stand des Heimatvereins die Idee, Kinder bis zum Alter von 
12 Jahren, zu überraschen. 

Der Nikolaus ist der Einladung 
gefolgt und hat, ganz Corona 
gemäß, eine Überraschungs-
tüte an den Haustüren für die 
Kinder abgestellt.
Jahreshauptversammlung 
und Veranstaltungen
Leider können wir aufgrund 
der aktuellen Lage noch nicht 
abschätzen,
wann und in welcher Form die 
Jahreshauptversammlung 
stattfinden kann. Auch Veran-
staltungen sind aktuell noch 
nicht planbar.
Wir hoffen, dass wir uns bald 
wieder in unserer schönen 

Dorfgemeinschaft treffen können und melden uns rechtzeitig 
mit neuen Informationen.

Bölsberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Paul Gerhard Krüger

Sprechstunde  .........................................  nach Vereinbarung
Telefon  ...........................................................  02661 950162
Fax  ...............................................................  02661 9518275
E-Mail  ...............................................  og-boelsberg@web.de

Wir gratulieren
Am 16. Januar 2021 feiert das Ehepaar

Frieda und Helmut Kempf
das Fest der „Eisernen Hochzeit“.

Die Ortsgemeinde Bölsberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren dem Jubelpaar zu diesem Ehrentag 
ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Paul-Gerhard Krüger   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeister   Bürgermeister

■■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bölsberg
nach § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO)
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen habe ich am 
15.01.2021 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 

liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg in der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 
56470 Bad Marienberg, Zimmer 304, bis zur 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch 
den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bölsberg 
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab die-
ser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg, Vorschläge zum Entwurf der Haus- 
haltssatzung für das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan
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Menge abgegeben werden. Bestellungen/“Registrierung“ 
bitte über Mail bei unserem Förster 
jochen.panthel@wald-rlp.de

■■ Parksituation in einigen Straßen...
Ich möchte auf die Parksituation in einigen Straßen unserer 
Gemeinde hinweisen. Abgesehen davon, dass durch die, zum 
Teil unmögliche Parkweise, nicht nur andere Verkehrsteilnehmer 
behindert werden, kann in diesem Fall auch nicht mit einer 
Schneeräumung durch den ortseigenen Schneepflug gerechnet 
werden. Ich bitte alle Bewohner, beim Parken ihres PKW / Fahr-
zeugs daran zu denken und entsprechend zu handeln.

Andrea Theis, Ortsürgermeisterin

1) Selbstwerberholz: Das Holz wird entastet und in Längen 
zwischen 3 bis 7 Metern neben den PKW fähigen Weg 
gerückt.
Die Losgröße beträgt etwa 3,5 Festmeter.
Der Preis bei Hartholz beträgt 50,- Euro je Festmeter.
Der Preis bei Weichholz beträgt 25,- Euro je Festmeter.
Der Termin der Zuteilung (voraussichtlich ab April 2021) wird 
veröffentlicht.
2) Flächenlose werden nur in können nur im sehr geringem 
Umfange vergeben werden.
Der Preis liegt bei 25,- Euro je Raummeter.
3) Kostenlos heizen: Fichten Restholz auf den „abgeräum-
ten“ Kalamitätsflächen kann kostenlos in unbegrenzter 

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald) Stichtag: 31.12.2020
Ortsgemeinde Dreisbach
AGS-Schlüssel: 14301216

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 558 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 13 Einwohner gesamt: 571

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

Altersgruppen (nur HAW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

Einwohner mit Hauptwohnung 270 48,387 288 51,613 558 100
davon Ausländer 8 47,059 9 52,941 17 3,047
Einwohner nur mit Nebenwohnung 6 46,154 7 53,846 13 100
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 276 48,336 295 51,664 571 100

bis 9 Jahre 27 4,839 25 4,48 52 9,319
10-19 Jahre 24 4,301 31 5,556 55 9,857
20-29 Jahre 21 3,763 24 4,301 45 8,065
30-39 Jahre 32 5,735 40 7,168 72 12,903
40-49 Jahre 36 6,452 33 5,914 69 12,366
50-59 Jahre 51 9,14 54 9,677 105 18,817
60-69 Jahre 44 7,885 38 6,81 82 14,695
70-79 Jahre 22 3,943 20 3,584 42 7,527
80-89 Jahre 10 1,792 20 3,584 30 5,376
90-99 Jahre 3 0,538 3 0,538 6 1,075
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 270 48,387 288 51,613 558 100

Fehl-Ritzhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde 
des Ortsbürgermeisters Volker Uhr

freitags .....................................................17:00 bis 18:30 Uhr
Sprechstunde im Büro des Kindergartens, 
Am Kindergarten
Telefon ................................................................. 02661 3693
E-Mail  .............................................. volker.uhr@rz-online.de
Internet  ............................................  www.fehl-ritzhausen.de

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Verein zur Förderung der Freiwilligen 
Feuerwehr Fehl-Ritzhausen e.V.

Info an alle Mitglieder
Liebe Vereinsmitglieder,
da uns die immer weiter anhaltenden Corona Maßnahmen, 
eine Jahreshauptversammlung im gemütlichen Beisammen-
sein nicht ermöglichen, müssen wir diese leider auf unbe-
stimmte Zeit verschieben. 
Da in diesem Jahr Vorstandsneuwahlen anstehen, können 
wir dank des „Covid-19 Abmilderungsgesetzes“, auch nach 
Ablauf der eigentlichen Amtszeit, mit dem gesamten Vor-
stand bis zur Abberufung oder Neuwahl weiter in unserem 
Amt tätig sein.
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Büro im DGH, Hauptstraße 11
Telefon während der Sprechstunde  .................  02661 40519
Telefon  ...............................................................  02661 4201
E-Mail  ...........................................  roland.reis@hotmail.com

■■ Sternsinger in Hahn
Die Sternsinger-Aktion wurde unter strengster Beachtung 
der Hygiene- und Abstands-Regelung von Erwachsenen 
durchgeführt.
Die Frauen Kathrin Assmann, Diane Schiffmann, Daniela 
Geis und Brigitte Reis haben die stolze Summe von 635.--€ 
an Spenden gesammelt. 
Die Frauen haben ein großes Lob verdient.
Allen Bürgerinnen und Bürgern herzlichen Dank für Ihre 
Spenden-Bereitschaft.

■■ Problem-Grundstück  
Mühlenweg 6

Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich zu Recht: warum 
bleibt der Zustand des Grundstücks seit fast 2 Jahren unver-
ändert?
Das Grundstück wurde erneut verkauft. 
Der neue Eigentümer hat es eingezäunt und beabsichtigt 
derzeit aber nicht, die geplante und genehmigte Baumaß-
nahme umzusetzen. 
Da das Grundstück nicht von der Gemeinde verkauft wurde, 
haben wir keine Handhabe, eine Bauverpflichtung durchzu-
setzen.

Roland Reis
Ortsbürgermeister

Hardt

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Gabriele Greis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Mittelstraße 10
Telefon montags bis freitags 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  ..  02661 
4515
E-Mail: ...............................  ortsgemeinde-hardt@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Friedhofsgebührensatzung  
der Ortsgemeinde Hardt  
vom 07.01.2021

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 
153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in den derzeit gel-
tenden Fassungen sowie des § 30 der Friedhofssatzung der 
Ortsgemeinde Hardt vom 29.03.2016 folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1 - Allgemeines
Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofswesens 
und ihrer Anlagen werden folgende Benutzungsgebühren 
erhoben:
I. Überlassung einer Grabstätte an Berechtigte nach § 2 
Abs. 2 der Friedhofssatzung
1. Überlassung einer Reihengrabstätte

für Erdbestattungen  .......................................  150,00 €
2. Überlassung einer Urnengrabstätte  ..............  150,00 €
3. Überlassung einer Urnenwiesengrabstätte  ...  500,00 €
4. Zweitbelegung einer Reihengrabstätte, einer Urnen-

grabstätte oder einer Urnenwiesengrabstätte 
(gemischte Grabstätten) je zusätzlicher Beisetzung 
einer Asche  ....................................................  100,00 €

Wir hoffen natürlich, die Jahreshauptversammlung so schnell 
wie möglich nachholen zu können und somit auch die Vor-
standsarbeit in angenehmerem Rahmen fortzuführen.

Großseifen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jürgen Steup

dienstags  ............................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgerhaus, Flottstraße 5
Telefon  .............................................................  02661 40070
E-Mail  ............................ gemeinde.grossseifen@t-online.de

■■ Erdgasversorgung
Bereits im Jahre 1981 verpflichtete sich das damalige Gas-
versorgungsunternehmen „Rhenag“ in einem auf Betreiben 
der Gemeinde Großseifen in zähen Verhandlungen zustande 
gekommenen Vorvertrag - der eigentliche Konzessionsver-
trag wurde später abgeschlossen - sowohl den alten Orts-
kern als auch die Neubaugebiete mit Erdgasleitungen zu 
versorgen. Damit konnte Großseifen als zweite Gemeinde in 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg (nach der Stadt) 
frühzeitig seinen Bürgern zur einer alternativen Energie-
quelle für die Beheizung ihrer Gebäude verhelfen.
„Übrig“ geblieben war bei der seinerzeitigen Erdgaserschlie-
ßung des Dorfes, die bis Mitte der 1980er Jahre abgeschlos-
sen wurde, der Bereich „Alter Bahnhofsweg“. Das Versor-
gungsunternehmen „Rhenag“ lehnte damals aus 
wirtschaftlichen Gründen - dort stehen lediglich vier 
Gebäude - eine Einbeziehung dieser Straße ab.
Diesem „Mangel“ kann nun abgeholfen werden. Denn nach-
dem Interesse der Grundstückseigentümer an einer Erdgas-
versorgung an den Unterzeichner gerichtete wurde, konnte 
es die Gemeinde in Verhandlungen mit dem Nachfolgeunter-
nehmen „Rhein-Sieg-Netz“ erfreulicherweise erreichen, dass 
der „Alte Bahnhofsweg“ jetzt an das örtliche Gasnetz der 
Gemeinde Großseifen angeschlossen wird. Die Verlegung 
der Gasleitungen ist bereits für das kommende Frühjahr fest 
eingeplant. Damit haben auch die dort ansässigen Gebäude-
eigentümer nun eine zusätzliche Möglichkeit zur Auswahl 
der Energieversorgung ihrer Anwesen.

Jürgen Steup
Ortsbürgermeister

■■ Brennholzbestellung 2021
Angesichts der bisher sehr „schleppend“ eingehenden 
Anmeldungen verlängere ich hiermit die Abgabefrist zur ver-
bindlichen Bestellung von Brennholz für das Jahr 2021 bis 
zum 31. Januar 2021.
Beachten Sie bitte, dass die Bestellung aus rechtlichen 
Gründen zwingend persönlich bei der Gemeindeverwaltung 
aufgegeben werden muss.

Jürgen Steup
Ortsbürgermeister

Hahn b. M.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Roland Reis

dienstags  ............................................... 17:30 bis 19:00 Uhr
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Leider können wir nicht wie ursprünglich vorgesehen, unsere 
Dorfladen-Eröffnung, gebührend feiern, aber wir holen es 
nach, ganz bestimmt. Gemäß unserem Motto: Da machen 
wir was draus!
Wir freuen uns sehr, Sie/Euch im schönen Ambiente begrü-
ßen zu können. Kommen Sie/kommt Ihr, es lohnt sich, Sie/
Ihr werdet staunen.
Die ganze Arbeit hat sich gelohnt.
Damit wir diese ansprechenden Räumlichkeiten nutzen kön-
nen, danken wir:
• der Ortsgemeinde Hardt
• der Förderung des Leader Projekt RLP
• der Förderung für ehrenamtliche Bürgerprojekte des Wes-

terwaldkreises
• der Spende des Herrenstammtischs Hardt
• der Spende durch Verkauf Nasen-Mundschutzmasken in 

unserer Gemeinde
• der Schreinerei Hoen
• den Umzugshelfern
• und allen weiteren fleißigen Helfern und Spendern.
Herzlichen Dank!
Natürlich gelten auch im neuen Laden die bekannten 
Corona-Regeln. Bitte kommen Sie/Ihr Zeitversetzt, damit 
unbedingt die Abstandsregeln eingehalten werden.
Eine begrenzte Wartezone ist auch vorhanden. Leider kön-
nen wir unsere Kaffee-Ecke noch nicht öffnen.
Es wird allerdings eine Änderung im Bereich der Metzger-
Theke geben. Metzgerei Wedler wird Frischfleisch wegen 
vorgegebener Richtlinien ab dem 08.01.2021 nur noch auf 
Vorbestellung verkaufen. Es wird kein Fleisch mehr zur Aus-
wahl angeboten. Der Wurstverkauf wird wie üblich angebo-
ten.
Bitte bestellen Sie/bestellt unter der Tel.-Nr. 02661 8597 bis 
donnerstags Mittag den Fleischwunsch, alternativ werden 
Bestellzettel ausliegen, auf denen dann der Fleischwunsch 
für die Folgewoche notiert und an der Theke abgegeben 
werden kann.
Der Wurstverkauf wird in gewohnter Weise erfolgen.
Wir, Cornelia, Ulla, Metzgerei Wedler und Bäckerei Garcia 
freuen uns darauf, Sie/Euch alle im neuen Dorfladen begrü-
ßen und bedienen zu können.
Herzliche Grüße,
für das Team Dorfladen   Cornelia und Ulla

Hof

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jochen Becker

mittwochs  ...................  18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 38
Telefon Gemeindeverwaltung  ........  02661-5306
Fax Gemeindeverwaltung  ..........  02661-950745
E-Mail  ...................  Ortsgemeinde.hof@web.de
Internet  ..................  www.hof-im-westerwald.de

Öffentliche Bekanntmachung
Ortsrecht der Ortsgemeinde Hof
■■ Satzung über die Benutzung der Grillhütte 
der Ortsgemeinde Hof vom 28.12.2020

Der Ortsgemeinderat Hof hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 
(GVBl. 1994 S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), der §§ 2 Absatz 1, 
§ 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 
20.06.1995 (GVBl. 1995 S. 175), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158), in seiner 

II. Ausheben und Schließen der Gräber
1. Reihengrabstätten
a) bei Bestattungen an Wochentagen (Montag bis Freitag) 

........................................................................  470,00 €
b) bei Bestattungen am Wochenende zusätzlich zur 

Gebühr nach Buchstabe a)  ............................  150,00 €
2. Urnengrabstätten  ..............................................  110,00 €
III. Benutzung der Leichenhalle
1. Für die Aufbewahrung einer Leiche oder Urne und die 

Durchführung der Bestattungsfeierlichkeiten wird ein 
Pauschalbetrag erhoben von  ...........................  50,00 €

2. Für die Reinigung der gesamten Friedhofshalle  .  50,00 €
IV. Entfernung einer Grabstätte
1. Entfernung einer Reihengrabstätte  ................  250,00 €
2. Entfernung einer Urnengrabstätte  .................  125,00 €
3. Entfernung einer Wiesengrabstätte  ...............  100,00 €
Die Gebühren für die Entfernung der Grabstätten nach 
Ablauf der Ruhezeit sind bereits mit der Belegung zu entrich-
ten. Eine eventuelle Zweitbelegung einer Grabstätte bleibt 
hierbei unberücksichtigt.
V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 
werden die entstehenden Kosten (Ausgaben) als Gebühren 
erhoben.
VI. Sonderverträge
Die Gebühren für die Beisetzung Verstorbener, die bei ihrem 
Tode ihren Wohnsitz nicht in der Ortsgemeinde Hardt hatten, 
werden im Einzelfall in einem Sondervertrag geregelt.
§ 2 - Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 

Bestattungsgesetz verantwortlich sind, und der Antrag-
steller,

2. bei Ausgrabungen, Umbettungen und Wiederbestattun-
gen der Antragsteller.

§ 3 - Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme 
der Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsab-
hängigen Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
§ 4 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensat-
zung vom 02.11.2018 außer Kraft.
Ausgefertigt:
Hardt, 07.01.2021. (Dienstsiegel)   Gabriele Greis

Ortsbürgermeisterin
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

■■ Es ist soweit - Öffnung des Dorfladens 
in neuen Räumen des DGH

Am 15.01.2021, von 10:00-12:00 Uhr, wird der neue Dorfla-
den eröffnet.
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7) Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstel-
len von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiesenen 
Parkflächen genutzt werden.
8) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Benutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, 
ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Fenster zu 
schließen und die Eingangstür ordnungsgemäß abzuschlie-
ßen.
9) Feuer darf nur innerhalb der dafür vorgesehenen Feuer-
stellen unterhalten werden. Das Abholzen von Bäumen und 
Büschen ist verboten. Brennmaterial (naturbelassenes, 
abgelagertes Holz bzw. Briketts sowie Grillkohle) ist vom 
Benutzer mitzubringen. Es ist sicherzustellen, dass nach 
Beendigung der Nutzung keine Brandgefahr mehr von der 
Glut ausgeht. Der Grillplatz sowie der Grill sind nach Beendi-
gung der Nutzung zu säubern; die restliche Asche ist fachge-
recht zu entsorgen. Eine Entsorgung auf dem Gelände der 
Grillhütte ist verboten. Sollte die Asche nicht fachgerecht ent-
sorgt werden, stellt die Ortsgemeinde dem Benutzer die ent-
standenen Kosten dafür in Rechnung.
10) Die ordnungsgemäße Reinigung der Grillhütte und sei-
ner Außenanlagen sind dem Hüttenwart bis spätestens 
12:00 Uhr des auf die Benutzung folgenden Tages nachzu-
weisen und die Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abwei-
chende Reglungen sind spätestens bei der Schlüsselüber-
gabe mit dem Hüttenwart zu vereinbaren und im 
Benutzungsvertrag gemäß § 12 gesondert schriftlich festzu-
halten; bei verspäteter Rückgabe des Schlüssels behält die 
Ortsgemeinde sich vor, die Gebühr nach § 2 Abs. 1 der 
Gebührensatzung anteilig für einen weiteren Tag zu berech-
nen.
11) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 4 - Sorgfaltspflicht
1) Die Einrichtungen dürfen nur ihrer Bestimmung entspre-
chend sachgemäß genutzt werden.
2) Die Benutzer sind verpflichtet, die Grillhütte und die dazu-
gehörenden Räume und Außenanlage, Einrichtungen und 
Gegenstände jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungs-
gemäße Beschaffenheit zu überprüfen und etwaige Mängel 
bei der Schlüsselübergabe dem Hüttenwart anzuzeigen; 
eventuelle Mängel werden in einem Übergabeprotokoll 
schriftlich festgehalten. Der Benutzer ist verpflichtet, die wäh-
rend der Nutzungszeit auftretenden Schäden dem Hütten-
wart oder dem Ortsbürgermeister unverzüglich - spätestens 
bei Schlüsselrückgabe - mitzuteilen. Es wird davon ausge-
gangen, dass ein nach der Beendigung der Benutzung fest-
gestellter, nicht angezeigter Schaden von dem letzten Benut-
zer verursacht wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen 
dürfen nicht benutzt werden.
3) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten der Grillhütte.
4) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
untersagt.
§ 5 - Teilnahme an Veranstaltungen
1) Bei öffentlichen Veranstaltungen darf jedermann die Grill-
hütte der Ortsgemeinde betreten.
2) Der Benutzer hat darauf zu achten, dass die Bestimmun-
gen des Jugendschutzgesetzes und des Bundesimmissions-
schutzgesetzes eingehalten werden.
§ 6 - Haftung
1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Benutzer die Räumlich-
keiten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Benutzer prüft vor 
Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck und stellt durch den Verantwortlichen 
sicher, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht benutzt 
werden; auf die Regelungen des § 4 Abs. 2 wird hingewie-
sen.
2) Der Benutzer übernimmt die Haftung für jegliche Perso-
nen- und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der 
Nutzung ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie der Ver-

Sitzung vom 11.12.2020 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen; sie ste-
hen zur Anwendung für weibliche, männliche und diverse 
Personen.
§ 1 - Geltungsbereich
1) Die im Eigentum der Gemeinde stehende Grillhütte ist 
eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde Hof.
2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Benutzer und 
Besucher der Grillhütte mit ihren Nebenräumen und der 
Außenanlage der Ortsgemeinde Hof in vollem Umfang ver-
bindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit und 
Sauberkeit der Räume und liegt daher im Interesse der 
Benutzer und Besucher.
3) Die Ortsgemeinde stellt die Grillhütte zur Durchführung 
sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie zur Durchfüh-
rung von Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen zur 
Verfügung, soweit die jeweilige Hausordnung dies zulässt.
4) Politische und gewerbliche Veranstaltungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung durch die Ortsgemeinde Hof.
5) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht.
§ 2 - Benutzungszeiten
1) Die Vermietung der Grillhütte erfolgt durch den Hüttenwart 
im Benehmen mit dem Ortsbürgermeister.
2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benut-
zung der Grillhütte für denselben Tag gestellt, wird grund-
sätzlich der bei dem Hüttenwart oder dem Ortsbürgermeister 
zeitlich früher eingegangene Antrag berücksichtigt.
3) Die Grillhütte bleibt während der Wintermonate geschlos-
sen. Der genaue Zeitpunkt ist witterungsabhängig. Üblicher-
weise endet jedoch die Vermietung mit Ablauf des 31.10. 
eines Jahres und beginnt zum 01.04. eines Jahres. Über den 
tatsächlichen Schließungszeitraum wird über das Mittei-
lungsblatt der Verbandsgemeinde Bad Marienberg informiert.
§ 3 - Pflichten des Benutzers
1) Der Benutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstal-
tungen und stellt die verantwortlichen Personen für die Über-
wachung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen in der Grillhütte. Die Verantwortlichen sind 
der Ortsgemeinde vor Benutzung der Anlage mitzuteilen.
2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.
3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Hüttenwart abzustimmen.
4) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Benutzer darauf zu 
achten, dass ab 22:00 Uhr Zimmerlautstärke eingehalten 
wird. Dazu sind ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
zu halten; sonstiger störender Lärm ist zu vermeiden. Der 
Ortsbürgermeister hat das Recht, bei Nichtbeachtung durch 
den Benutzer, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen 
und die Veranstaltung zu beenden. Eine Rückerstattung der 
Gebühren nach § 10 in Verbindung mit der Gebührensatzung 
ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
5) Die angemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung besenrein zu verlassen. Das Außenge-
lände ist, soweit die Verunreinigung auf die Nutzung zurück-
zuführen ist, ebenfalls vom Benutzer zu reinigen bzw. der 
Unrat zu entfernen. Tische und Bänke sind feucht abzuwi-
schen, der Kühlschrank auszuwischen und die Toiletten 
feucht zu reinigen. Der angefallene Müll ist durch den Benut-
zer zu entsorgen. Müllgefäße hierfür werden seitens der 
Ortsgemeinde nicht zur Verfügung gestellt.
6) Bänke und Tische sind wieder an ihren Ursprungsplatz 
zurück zu räumen.
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Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Öffentliche Bekanntmachung
Ortsrecht der Ortsgemeinde Hof
■■ Gebührensatzung für die Benutzung 
der Grillhütte der Ortsgemeinde 
Hof vom 28.12.2020

Der Ortsgemeinderat Hof hat aufgrund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 
(GVBl. 1994 S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), der §§ 2 Absatz 1, 
§ 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 
20.06.1995 (GVBl. 1995 S. 175), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158), in seiner 
Sitzung vom 11.12.2020 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen; sie ste-
hen zur Anwendung für weibliche, männliche und diverse 
Personen.
§ 1 - Allgemeines
Für die Benutzung der Grillhütte und ihrer Räumlichkeiten wer-
den Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben.
§ 2 - Gebühren
1) Die Gebühren gliedern sich wie folgt:
1. Nutzung der Räumlichkeiten durch

a) Einwohner der Ortsgemeinde Hof 50,00 €/Buchungstag
b) Auswärtige 80,00 €/Buchungstag

2. Energiekosten 0,35 €/KWh
die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch

Bei gewerblichen Veranstaltungen wird zusätzlich zu der 
Gebühr nach Nummer 1 ein Zuschlag i. H. v. 50 v.H. erhoben.
Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution zwischen 
50,00 und 200,00 €; der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, 
die Höhe der Gebühr je Einzelfall festzulegen. Die Kaution ist 
fällig in bar bei der Schlüsselübergabe. Sie wird nach ord-
nungsgemäßer Rückgabe der Räumlichkeiten in bar an den 
jeweiligen Nutzer zurückerstattet; eine Verrechnung mit den 
sonstigen Benutzungsgebühren ist nicht möglich. Die Ortsge-
meinde behält sich vor, die Kaution bei Schäden oder sat-
zungswidrigem Verhalten einzubehalten bzw. zu kürzen.
2) Grundsätzlich ist der Benutzer verpflichtet, die erforderli-
chen Räume für die Veranstaltung herzurichten. Werden 
Leistungen der Ortsgemeinde in Anspruch genommen (z.B. 
Stellen von Stühlen und Tischen), so werden die dadurch 
entstandenen Kosten dem Benutzer in der tatsächlichen 
Höhe zusätzlich in Rechnung gestellt.
3) Die Pflichten des Benutzers ergeben sich aus den Rege-
lungen der Benutzungssatzung.
Sofern Personen, Vereine und sonstige Personengruppen 
diese Aufgaben nicht selbst ausführen oder ausführen kön-
nen, werden diese von der Ortsgemeinde bzw. einem beauf-
tragten Dritten ausgeführt. Die dafür entstandenen tatsächli-
chen Kosten hat der jeweilige Benutzer zu tragen.
4) Bei kurzfristiger Absage behält sich die Ortsgemeinde Hof 
das Recht vor, dem Benutzer die Gebühren nach Absatz 1 
anteilig in Rechnung zu stellen. Die Absage hat mindestens 
7 Tage vor dem geplanten Termin zu erfolgen.
5) Die Ortsgemeinde Hof behält sich das Recht vor, bei ver-
späteter Schlüsselrückgabe anteilig die Gebühr nach Abs. 1 
Nummer 1 für einen weiteren Tag zu berechnen.

lust an bzw. von den überlassenen Einrichtungen, Geräten 
und Zuwegungen. Schäden, die auf normalem Verschleiß 
beruhen, fallen nicht unter diese Regelung.
3) Schäden sind dem Hüttenwart unverzüglich - spätestens 
bei Schlüsselrückgabe - mitzuteilen; siehe auch § 4 Abs. 2. 
Dies gilt auch für den Verlust und Diebstahl von Gegenstän-
den, die sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden.
4) Ersatzansprüche der Benutzer gegen die Ortsgemeinde 
für Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung 
eingebrachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gem. § 
836 BGB bleibt hiervon unberührt.
6) Fundsachen sind dem Hüttenwart zu übergeben, der die 
Weiterleitung an die Ortsgemeinde zu veranlassen hat.
§ 7 - Einschränkung der Benutzung
Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder sonsti-
gen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den Außen-
anlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der Räum-
lichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt werden.
§ 8 - Ausübung des Hausrechtes
Der Hüttenwart bzw. die durch die Ortsgemeinde bestimmten 
vertretungsberechtigten Personen und andere, durch die Benut-
zer der Ortsgemeinde benannten verantwortlichen Personen, 
haben im Rahmen, in dem diese Benutzungssatzung gilt, für die 
Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen. 
Den Anordnungen dieser Personen ist uneingeschränkt Folge zu 
leisten. Das Aufsichtspersonal ist befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen die Hausordnung trotz Ermahnung verstoßen,
aus der Grillhütte und der dazugehörenden Räume der Orts-
gemeinde zu verweisen.
§ 9 - Hausordnung
Der Ortsbürgermeister erlässt eine Hausordnung für die 
Grillhütte. Er ist berechtigt, für den Einzelfall spezielle Rege-
lungen zu treffen, die jedoch nicht im Widerspruch zu dieser 
Benutzungssatzung stehen dürfen.
§ 10 - Gebühren
1) Für die Benutzung der Räumlichkeiten ist eine Gebühr 
gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Gebührensatzung zu 
entrichten. Hiervon ausgenommen sind Veranstaltungen, die 
nach den Regelungen der Gebührensatzung kostenfrei sind.
2) Während der Nutzung entstandene Schäden sind vom 
Benutzer vollumfänglich zu ersetzen.
§ 11 - Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 3, 4 und 5 die-
ser Satzung verstößt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 
24 Abs. 5 GemO. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 300,-- € geahndet werden. Das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.02.1987 (BGBl. S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet Anwendung.
§ 12 - Benutzungsverträge
1. Die Ortsgemeinde schließt aufgrund dieser Satzung 

Benutzungsverträge mit den jeweiligen Benutzern ab. 
Beide Parteien erhalten hiervon jeweils eine Ausfertigung.

2. Eine „Untervermietung“ sowie der Abschluss eines Nut-
zungsvertrages für Dritte sind unzulässig.

§ 12 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Hof, 28.12.2020 (Dienstsiegel)   Jochen Becker

Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
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Telefon  ...........................................................  0171/5620985
E-Mail  ......................................................... kirburg@gmx.de

Wir gratulieren
Am 20. Januar 2021 vollendet

Herr Horst Jordan
sein 95. Lebensjahr.

Die Ortsgemeinde Kirburg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen weiter-
hin alles Gute.
Janosch Becker   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeister   Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Bürgerinformation über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 15. Dezember 2020

Öffentlicher Teil:
TOP 1 - Forstangelegenheiten
a) Bekanntgabe des Betriebsergebnisses 2019
In 2019 war der Gemeindewald Kirburg noch nicht unmittel-
bar von der Käferkalamität betroffen. Der Einschlag von Fich-
tenholz hat in etwa einem halben Jahreshiebsatz entspro-
chen. Mittelbar war Kirburg allerdings insoweit betroffen, 
dass der Holzpreis in 2019 bereits stark abgerutscht ist. Dies 
war so bei Beschluss des Planes 2019 nicht zu erwarten, hat 
jedoch zu einem Fehlbetrag bei der Holzernte geführt, und 
zwar von über 26.000,- €.
Insgesamt ist für 2019 ein Ergebnis von -28.279,19 € zu ver-
zeichnen, geplant waren ursprünglich 3.197,- €. Zu erwäh-
nen ist hier, dass der sonstige Forstbetrieb ca. 2.300,- € 
unter dem Ansatz geblieben ist. Daran ist erkennbar, dass 
das Defizit ausschließlich durch gefallene Marktpreise auf-
grund der Übersättigung des Marktes zustande gekommen 
ist. Bis heute herrscht ein klassischer Käufermarkt vor, was 
für die Ortsgemeinde bedeutet, entweder zu niedrigen 
Preise oder gar nicht verkaufen zu müssen.
b) Beratung und Beschlussfassung der Forstwirt-
schaftspläne 2021
Zunächst erläutert Revierleiter Esper kurz die aktuelle Situa-
tion: Der Kirburger Gemeindewald ist inzwischen voll in der 
Borkenkäferkalamität angekommen. Anders als in anderen 
Gemeinden gibt es allerdings noch einen merklichen Vorrat 
an mittelalten, grünen Fichten, die im kommenden Frühjahr 
als Brutmaterial für den Borkenkäfer diesen können. Aktuell 
nimmt der Holzmarkt, insbesondere der China-Export (ca. 
80%), das gesamt Holz noch auf. Der inländische Markt 
nimmt nur einen Bruchteil des Holzes auf, hier ist vor allem 
der Transport nach Süddeutschland zu erwähnen.
Das Käferholz verliert schnell an Qualität, daher war das 
ganze Jahr über die Devise, möglichst viel einzuschlagen. 
Trotzdem war es nicht möglich und wird es auch in 2021 
nicht möglich sein, die fixen Kosten über den Holzeinschlag 
abdecken zu können. Die zu erzielenden Preise geben dies 
einfach nicht her.
Allerdings ist anzumerken, dass sich die Finanzlage, im 
Gegensatz zu den Vorjahren, dahingehend positiv verändert, 
als dass nun Zuschüsse ausgeschrieben wurden. Teile 
davon wurden sogar bereits in 2020 ausgezahlt. Hier sind 
Hilfen, z.B. für Anpflanzung von Neukulturen, Wegeinstand-
setzung oder eine Nachhaltigkeitsprämie, vorgesehen.
Der für 2021 geplante Fichtenholzeinschlag von etwa 1000 
Fm steht noch tot im Wald. Es ist davon auszugehen, dass 
der Verkaufserlös gerade eben die Kosten für Aufarbeitung 
und Rücken deckt. Anpflanzung von Neukulturen ist im Kir-
burger Forst aktuell nicht geplant - es fehlt an Pflanzen und 
Pflanzern, zudem sollen vorrangig zusammenhängende Flä-
chen bis ca. 20 ha bepflanzt werden. Aktuell eingeplant sind 
lediglich die Anpflanzung von ca. 350 Weißtannen und 
Roterlen. Zudem sind neben der Verkehrssicherung und der 
Jungbestandspflege Ansätze für Forstschutz und Wegein-
standsetzung vorgesehen (insgesamt ca. 13.500,- €). Auf-
grund der Zuschüsse aus Bund- und Landeskassen (rund 
25T€) ist ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten.

§ 3 - Ausnahmen
1) Die Grillhütte und die dazugehörenden Räume werden 
gebührenfrei bei folgenden Anlässen übergeben an:
1. Bürgerversammlungen, Versammlungen im öffentli-

chen Interesse einschl. Jagd- und Waldgenossen-
schaftsversammlungen sowie Versammlungen der 
nicht verfassungswidrigen politischen Parteien (sofern 
die Ortsgemeinde diesen zugestimmt hat),

2. Veranstaltungen der Schulen und Kindergärten, soweit 
diese auch Benutzer sind,

3. Veranstaltungen der Ortsgemeinde Hof.
2) Werden bei vorgenannten Veranstaltungen - soweit die 
Ortsgemeinde nicht selbst Veranstalter ist - Leistungen der 
Ortsgemeinde in Anspruch genommen (Stellen von Stühlen 
und Tischen usw.), so werden die dadurch entstandenen tat-
sächlichen Kosten dem Veranstalter in Rechnung gestellt.
3) Der Rat der Ortsgemeinde Hof kann in begründeten Aus-
nahmefällen die Gebühr ermäßigen oder erlassen.
4) In den Fällen des § 3 Abs. 1 behält sich die Ortsgemeinde 
vor, aus wirtschaftlichen Erwägungen Einschränkungen der 
kostenlosen Benutzung vorzunehmen; dies gilt insbesondere 
hinsichtlich einer ausreichenden Teilnehmerzahl bei den ein-
zelnen Veranstaltungen. Der Ortsbürgermeister trifft die ent-
sprechenden Entscheidungen.
§ 4 - Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung der Grillhütte gestellt hat.
§ 5 - Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 2 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
§ 6 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Hof, 28.12.2020 (Dienstsiegel)   Jochen Becker

Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Kirburg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Janosch Becker

dienstags  ........................................  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Im Baumertsgarten 4
Telefon während der Sprechstunde  ...................  02661 5383
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kehrende Pauschalbeträge abgegolten werden. Die Ermitt-
lung der für die Pauschalbeträge geltenden Richtwerte 
erfolgt durch den Träger der Kanalisation im Einvernehme 
mit dem Träger der Straßenbaulast. Auf bestehende Verein-
barungen findet § 60 VwVfG Anwendung.
Finanzielle Folgen für die OG Kirburg sind laut Auskunft der 
VG-Verwaltung nicht zu erwarten.
Der Gemeinderat beschließt, dem Vertrag zur Regelung der 
Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen 
und -plätzen der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg 
in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.
TOP 3 - Beratung zu Haushaltsplan und Investitionen 
2021
Aufgrund des engen Zeitplans und der unklaren finanziellen 
Lage (eventuelle Steuerausfälle aufgrund Corona-Pandemie) 
konnte der Haushalt für 2021 nicht mehr noch in 2020 aufge-
stellt werden. Der Rat verständigt sich darauf, in einem Ent-
wurf des Haushaltsplanes verschiedene Investitionen, die für 
2020 geplant waren, noch einmal aufzunehmen. Beschluss-
fassung erfolgt im Rahmen der abschließenden Haushalts-
planung.
TOP 4 - Kenntnisgaben & Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert über
- Die erfolgte Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-

rung der Jahre 2015-2020 durch die Kreisverwaltung
- Den Termin der Aktion „Saubere Landschaft 2021“ am 

10.04.2021
- Die Sitzung des Kindergartenzweckverbandes am 

08.12.20 (Maßnahmen 2020, Investitionen 2021 sowie 
die Folgen des „Gute-Kita-Gesetzes“ für Zweckverband 
und OG)

- Die „Ergebnisse“ bzw. das Feedback zu Senioren- und 
Nikolausfeier

- Den aktuellen Stand des 3. Bauabschnittes „Im neuen 
Garten/Bergstraße“. Hierzu wurde des Weiteren aus der 
Mitte des Rates angeregt, sich als Ortsgemeinde nun 
langfristig mit weiteren Bauplätzen aufzustellen.

- Die Ergebnisse der letzten Blitzer-Aktionen im Ortsge-
biet

- Die geplante Kanalsanierungsmaßnahme der VG-Werke 
im Bereich „Zum Gallfenster“ 2021

- Die alarmierende finanzielle Situation unserer Vereine. 
Hier soll in der Januar-Sitzung ausführlich über Hilfen 
durch die OG beraten (und ggf. beschlossen) werden.

- Eine Wortmeldung aus der Mitte des Rates informierte 
zudem über die erteilte Betriebserlaubnis des Liftes am 
Skihang.

- Die Termine der Ratssitzungen im 1. HJ 2021:
19.01.2021
16.02.2021
16.03.2021
13.04.2021
11.05.2021
15.06.2021

Im nichtöffentlichen Teil wurden drei Grundstücksverkäufe 
behandelt.

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung zur Gemeinderatssitzung

Zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 19. Januar 
2021, um 19:00 Uhr lade ich mit folgender Tagesordnung 
in das Dorfgemeinschaftshaus ein:
Öffentlich
1. Situation der örtlichen Vereine - Beratung und Beschluss-

fassung über gemeindliche Unterstützung
2. Kenntnisgaben & Verschiedenes
Nichtöffentlich
3. Grundstücksangelegenheiten
Öffentlich
4. Bekanntgabe der Ergebnisse aus dem nichtöffentlichen Teil
Kirburg, den 11.01.2020   Janosch Becker,

 Ortsbürgermeister

Der Rat beschließt den von Revierförster Esper vorgelegten 
Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2020 mit der Einschrän-
kung, dass die endgültige Beschlussfassung im Rahmen der 
Haushaltsplanung erfolgt.
c) Beratung und Beschlussfassung der Brennholzpreise 
2021
Der Rat beschließt, auch in 2020 Brennholz an Selbstwerber 
zu verkaufen. Vergabe wie immer in Losgrößen zu je 5 Fest-
meter.
Preis Laubholz: 50,- €/fm
Preis Nadelholz: 25,- €/fm
d) Beratung und Beschlussfassung über die Besteue-
rung des Forstbetriebes
Der Vorsitzende informiert über Gespräche mit Bürgermeis-
terkollegen der umliegenden Gemeinden, die allesamt auf 
Regelbesteuerung umstellen werden und dies bereits zum 
Teil in Ihren Räten beschlossen haben. Nach Auffassung der 
VG-Verwaltung sowie auch auf Nachfrage bei Revierleiter 
Esper scheint die Regelbesteuerung für die kommenden 
Jahre die sinnvollere, weil günstigere, Variante zu sein. Auf-
grund der zu erwartend hohen Auftragsvergabe an Drittfir-
men und dem dadurch höheren Vorsteuerabzug können hier 
Kosten eingespart werden.
Der Rat beschließt, die Besteuerung von Pauschal- auf 
Regelbesteuerung zum Jahr 2021 umzustellen.
TOP 2 - Vertrag zur Regelung der Mitbenutzungsverhält-
nisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen - 
Drucksachen-Nr. 09/2020/003
Grundsätzlich gilt, dass die Ortsgemeinde als Trägerin der 
Straßenbaulast den Verbandsgemeindewerken gemäß § 12 
Abs.10 Satz 1 Landesstraßengesetz (LStrG) den für die 
erste Herstellung oder Erneuerung der Kanalisation vertrag-
lich vereinbarten Investitionskostenanteil sowie einen Anteil 
an den laufenden Kosten schuldet, wenn die Straßenoberflä-
chenentwässerung in eine Entwässerungseinrichtung der 
Verbandsgemeinde erfolgt. Der bisherige Vertrag für die 
Inanspruchnahme von Gemeindestraßen durch Wasserver-
sorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aus dem Jahr 
1984 ist von den Verbandsgemeindewerken Bad Marienberg 
anhand des 2018 überarbeiteten Vertragsmusters des 
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz zur Regelung 
der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, 
-wegen und -plätzen angepasst worden. Mit der Neufassung 
soll eine Modifizierung auf die gültigen Rechtsvorgaben und 
Regelwerke der Technik erfolgen. Neben der Anpassung der 
Regelungen zur gemeinsamen Umsetzung und Abrechnung 
von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen an die aktuelle 
Fortentwicklung der Regelwerke des Landes Rheinland-
Pfalz erfolgt zudem eine klare Abgrenzung der Zuständigkei-
ten zwischen der Ortsgemeinde und den Verbandsgemein-
dewerken. Von wesentlicher Bedeutung ist die Splittung des 
Beitragssatzes, welcher im § 16 des Vertrages neu gefasst 
wurde. Hier wird Art, Umfang und Kosten der Straßenober-
flächenentwässerung im Misch- oder Trennsystem geregelt. 
Bisher wurde für die erstmalige Herstellung und die Erneue-
rung ein einheitlicher Beitragssatz als Investitionskostenan-
teil mit den Ortsgemeinden abgerechnet. In dem neuen 
Regelwerk erfolgt eine Trennung zwischen erstmaliger Her-
stellung und Erneuerung der Anlagen. Zudem wird bei der 
Erneuerung zukünftig zwischen offener und grabenloser 
Kanalsanierung unterschieden. Die Splittung des Beitrags-
satzes führt zu einer verursachungsgerechteren Aufteilung 
der Kosten. Rechtsgrundlage ist § 12 Abs. 10LStrG: Erfolgt 
die Fahrbahnentwässerung in eine nicht straßeneigene 
Kanalisation, so hat der Träger der Straßenbaulast sich vor-
behaltlich einer anderweitigen Vereinbarung mit dem Träger 
der Kanalisation an den Kosten der Herstellung, den laufen-
den Kosten und den Kosten einer Erneuerung der Kanalisa-
tion entsprechend den Mengen des Oberflächenwassers von 
der Fahrbahn zu beteiligen. Die Beteiligung an den Kosten 
für die Herstellung oder für die Erneuerung der Kanalisation 
soll jeweils durch einen einmaligen Pauschalbetrag, die 
Beteiligung an den laufenden Kosten durch jährlich wieder-
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■■ Winterdienst
Den ersten größeren Schneefall haben wir schon hinter uns. 
Auch dieses Jahr wird der Winterdienst von der Firma Mann 
aus Langenbach wahrgenommen. Die Firma Mann ist 
bemüht, so früh und so sorgfältig wie möglich zu räumen. 
Sollte aus Versehen einmal eine Straße vergessen worden 
sein, bitte ich um direkte Mitteilung.
Beim Parken der Autos am Straßenrand bitte ich darauf zu 
achten, dass der Winterdienst ordentlich ausgeführt werden 
kann. Sollten parkende Autos den Winterdienst so behin-
dern, dass sie eine Gefährdung für die Räumung darstellen, 
wird die Straße nicht geräumt.
Des Weiteren bitte ich darum, keinen Schnee zurück auf die 
Fahrbahn zu schaufeln. Dies läuft dann nach dem Schema ab: 
1. Der Schnee wird auf die Fahrbahn geschaufelt. 2. Die Autos 
fahren ihn fest. 3. Es kann nicht mehr ordentlich geräumt wer-
den. 4. Es wird sich bei der Gemeinde beschwert.
Ich bitte auch daran zu denken, dass der Schnee beiseitege-
schoben werden muss und er sich nicht in Luft auflösen 
kann. Natürlich ist es ärgerlich, wenn der frisch gesäuberte 
Gehweg oder Einfahrt in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies 
lässt sich aber nicht vermeiden.
Sollten sich Unklarheiten beim Räumen ergeben, so bitte ich 
dies, wenn möglich, direkt mit dem Fahrer des Schneepflu-
ges zu klären. Selbstverständlich können sie auch mich 
benachrichtigen. Eine Klärung vor Ort wird aber sicherlich 
effektiver sein.
Der Räumdienst der Gemeinde befreit die Anlieger nicht von 
der satzungsgemäßen Räum- und Streupflicht.

■■ Gemeindliche Regelung 
für die öffentlichen Einrichtungen

Auf Grund der 15. Corona-Verordnung des Landes und der 
allgemeinen besorgniserregenden Gesundheitslage gelten 
folgende Regelungen:

• Dorfgemeinschaftshaus
Das Dorfgemeinschaftshaus bleibt bis auf weiteres 
geschlossen.
Ausgenommen davon sind Gottesdienste von Religions- 
oder Glaubensgemeinschaften unter Beachtung des 
Abstandsgebotes, Maskenpflicht auch am Platz und 
Gesangsverbot.

• Sportplatz
Der Sportplatz und die Sportplatzgebäude bleiben auch 
bis auf weiteres geschlossen.

• Grillhütte
Die Grillhütte bleibt unabhängig von den Corona-Verord-
nungen bis 31. März 2021 geschlossen.

• Bücherei
Die Bücherei bleibt geschlossen. Abhol-, Liefer-, und 
Bringdienste nach vorheriger Bestellung sind zulässig. Ich 
verweise auf den Onlinedienst web-opac unter 
www.bibkat.de/langenbachb.k

• Gemeindebüro
Das Gemeindebüro bleibt zu den Sprechstunden geöffnet. Es 
ist die Maskenpflicht und das Abstandsgebot zu beachten.
Die aktuelle Lage und somit auch die Verordnungen können 
sich schnell ändern und daher sind die Mitteilungen im Wäl-
ler Blättchen nicht immer aktuell. 
Neuerungen werde ich schnellst möglichst auf unserer Inter-
netseite www.og-langenbach.de veröffentlichen. 
Aktuelle Rechtsgrundlagen werden auf der Internetseite 
www.corona.rlp.de veröffentlicht.
Bitte haltet euch an die neuen Regelungen, um unseren 
Beitrag zur Besserung der Lage zu leisten und weiterhin 
„Alles Gute“.
Ortsgemeinde Langenbach   Artur Schneider

Ortsbürgermeister

■■ Telefonstörung
Nochmal zur Erinnerung: Bitte auch während der Sprechzei-
ten nur auf dem Mobiltelefon anrufen, da der Festnetzan-
schluss (Rufnummer 5383) noch immer gestört ist. Alternativ 
ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail natürlich auch möglich. 
Danke!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

■■ Vereinsvertretertreffen/Terminplanung 2021
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen und der schwierig 
absehbaren weiteren Vorgehensweise ist es momentan lei-
der nicht möglich, wie in den vergangenen Jahren ein Treffen 
abzuhalten, um die Termine 2021 abzustimmen.
Sobald die Lage es zulässt, werde ich zu einem entspre-
chenden Termin an dieser Stelle einladen.
Vielen Dank für Euer Verständnis!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

■■ Termine/Absagen
19.01. - Gemeinderatssitzung (19 Uhr, DGH)

Langenbach b.  K.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Artur Schneider

dienstags  ........................... 18:00 bis 19:00 Uhr
samstags  ........................... 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindebüro, Poststraße 4
Telefon  .......................................  02661 939374
Mobil  ..........................................  0171 2664314

E-Mail  .............................................  info@og-langenbach.de
Internet  ............................................ www.og-langenbach.de

■■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde 
Langenbach b.K.

nach § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO)
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung 
für das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan und seinen 
Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen habe ich am 
15.01.2021 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 

liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg in der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 
56470 Bad Marienberg, Zimmer 304, bis zur 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch 
den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Langenbach 
b.K. haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab 
dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg, Vorschläge zum Entwurf der Haus-
haltssatzung für das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan 
und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind 
schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marien-
berg einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig 
vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über 
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Ortsgemeinde Langenbach b.K., 15.01.2021   Artur Schneider
Ortsbürgermeister
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Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent 

Einwohner mit Hauptwohnung 

davon Ausländer 

Einwohner nur mit Nebenwohnung 

davon Ausländer 

gesamt 

526 

12 

20 

0 

546 

48,749 

40 

50 

0 

48,794 

553 

18 

20 

1 

573 

51,251 

60 

50 

100 

51,206 

1079 

30 

40 

1 

1119 

100 

2,78 

100 

2,5 

100 

Altersgruppen (nur HAW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent 

bis 9 Jahre 

10-19 Jahre 

20-29 Jahre 

30-39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-59 Jahre 

60-69 Jahre 

70-79 Jahre 

80-89 Jahre 

90-99 Jahre 

ab 100 Jahre 

gesamt 

53 

47 

44 

60 

51 

93 

59 

60 

49 

9 

1 

526 

4,912 

4,356 

4,078 

5,561 

4,727 

8,619 

5,468 

5,561 

4,541 

0,834 

0,093 

48,749 

50 

43 

39 

64 

54 

76 

62 

66 

73 

25 

1 

553 

4,634 

3,985 

3,614 

5,931 

5,005 

7,044 

5,746 

6,117 

6,766 

2,317 

0,093 

51,251 

103 

90 

83 

124 

105 

169 

121 

126 

122 

34 

2 

1079 

9,546 

8,341 

7,692 

11,492 

9,731 

15,663 

11,214 

11,677 

11,307 

3,151 

0,185 

100 

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur 
HAW) 

männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt 

bis 2 Jahre 

3-5 jahre 

6-15 Jahre 

16-17 Jahre 

18-20 Jahre 

gesamt 

21 

18 

39 

12 

11 

101 

1,946 

1,668 

3,614 

1,112 

1,019 

9,361 

13 

21 

42 

6 

11 

93 

1,205 

1,946 

3,892 

0,556 

1,019 

8,619 

34 

39 

81 

18 

22 

194 

einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich¹ in Pro-
zent 

weiblich¹ in Prozent gesamt 

2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) 

2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) 

2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 

2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 

2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 

2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 

gesamt 

4 

10 

5 

6 

9 

2 

36 

0,371 

0,927 

0,463 

0,556 

0,834 

0,185 

3,336 

9 

4 

5 

8 

3 

0 

29 

0,834 

0,371 

0,463 

0,741 

0,278 

0 

2,688 

13 

14 

10 

14 

12 

2 

65 
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dass eine angemessene regionale Beteiligung in Form von 
Genossenschaftskapital aus den drei Landkreisen Altenkir-
chen, Neuwied und Westerwald eingeworben wird, um ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den öffentlichen Geldge-
bern und der regionalen Wirtschaft zu erreichen.
Es geht darum, die Restfinanzierung sicherzustellen und die 
Anlaufkosten auf viele Schultern zu verteilen. Dabei sollten die-
jenigen, die später von diesem Projekt profitieren, besonders 
Flagge zeigen. Dies sind vor allem die Westerwälder Einzelhänd-
ler und die regionalen Erzeuger. Auch die Bürgerinnen und Bür-
ger oder die Kommunen können sich beteiligen. Genossen-
schaftsanteile können für 100,00 € / Anteil erworben werden. Es 
besteht grundsätzlich das Risiko eines Totalverlustes.
Die Grundidee, die lokale Wirtschaft und die regionalen 
Erzeuger zu unterstützen, stößt im Gemeinderat auf eine 
positive Resonanz. Der Gemeinderat diskutiert die verschie-
denen Vorteile und auch Risiken und kommt zu dem Schluss, 
dass man pro Einwohner*in 10 € investieren möchten, um 
das Projekt zu unterstützen. Ausgehend von rd. 430 
Bürger*innen in Lautzenbrücken wird der Betrag auf glatte 
4.500,00 € aufgerundet. Es wird beschlossen 45 Genossen-
schaftsanteile zu erwerben. Ein Kauf wird erst wirksam, 
wenn die Gesamtfinanzierung der Genossenschaft gesichert 
und der „Wäller Markt“ tatsächlich an den Start geht.
Zu Tagesordnungspunkt 6:
WiFi DGH
Auf Initiative aus dem Gemeinderat heraus wurde das Thema 
WiFi im DGH erneut auf die Tagesordnung genommen. In 
Erkenntnis des ersten Jahres mit dem digitalen Bürger- und 
Ratsinformationssystem stellt sich erneut die Frage, ob ein mit 
WiFi ausgestattetes DGH nicht doch sinnvoll ist, sowohl für die 
digitale Ratsarbeit als auch für einer erweitere Nutzung des 
DGH im Rahmen von Veranstaltungen und Vermietungen.
Die technischen Rahmenbedingungen waren in 2020 schon 
einmal bei evm abgefragt worden und haben sich nicht geän-
dert: Die evm kann einen weiteren Hotspot im DGH zur Verfü-
gung stellen, um das DGH mit WLAN und damit mit Internet 
zu versorgen. Damit wären auch alle datenschutzrechtlichen 
Fragen wie bei dem Hotspot an der Gemeindeverwaltung 
rechtssicher abgeklärt. Die technischen Voraussetzungen 
sind im DGH ebenfalls schon gegeben. Damit würden einma-
lige Kosten von 80,00 € bei Selbstmontage entstehen. Die 
mtl. Kosten würden sich für das Angebot Indoor S im Rah-
men von evm.connect (100 Mbit/s, Telefon, Kabelfernsehen 
und HotSpot) auf rd. 63 €/Monat belaufen. Der Gemeinderat 
diskutiert im Rahmen der gemachten Erfahrungen die Sach-
lage und kommt zu dem Ergebnis, dass vorab noch einmal 
geprüft werden soll, ob der bestehende Hotspot von der 
Gemeindeverwaltung an das DGH verleget werden kann. Im 
Lichte dieses Ergebnisses wird Anfang 2021 dann eine finale 
Entscheidung getroffen.
Zu Tagesordnungspunkt 6:
Kenntnisgaben / Verschiedenes
• Die alternative Nikolaus- und Seniorenweihnachtsfeierak-

tion ist supergut angekommen, es hat von vielen Seiten 
großes Lob gegeben

• Die Lampe auf dem neuen Dorfplatz wird derzeit erneut 
geprüft, da es wieder aufgestaute Nässe gibt

• Die demontierte Straßenlampe (Leuchtkopf) aus der Nister-
straße konnte in der Wiesenstraße wiederverendet werden

• Der Wirtschaftsweg hinter dem Hohensayner Weg wurde 
in Kooperation mit dem Steinbruch und Anliegern eigen-
ständig befahrbar gemacht (ausgeschottert)

• Der neue Rollladen in der Gemeindeverwaltung ist doch 
noch in 2020 montiert worden

• Die Weihnachtsbaumsammelaktion des CVJM ist für den 
16.01. terminiert, ggf. Neuplanung / flexible Lösung von 
Nöten, wenn Pandemielage dies verbietet

• Die Aktion Saubere Landschaft ist für den 10.04.2021 ter-
miniert worden

• Der Tannenbaum an der Bushaltestelle Hohensayner Weg 
sollte ggf. in der nächsten Saison ausgetauscht werden

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

Lautzenbrücken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Karsten Lucke

dienstags  .............................. 18:30 bis 19:30 Uhr
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 5194
Ortsbürgermeister privat  ..............  0170 7356708
E-Mail  ...................  lautzenbruecken@t-online.de

Internet  .........................................  www.lautzenbruecken.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Bericht über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 17.12.2020

Teil 2 - Fortsetzung von letzter Woche
Zu Tagesordnungspunkt 4:
„Dorfbüro RLP“
Das Projekt „Dorf-Büros. Coworking Spaces in Rheinland-
Pfalz“ ist ein erweitertes Modellprojekt. Es basiert auf den 
Erkenntnissen aus dem 2017 in Prüm eröffneten ersten 
Coworking Space im ländlichen Raum von Rheinland-Pfalz. 
Die Dorf-Büros werden von der Entwicklungsagentur Rhein-
land-Pfalz mit professioneller Unterstützung aus der deut-
schen Gründerszene drei Jahre lang beraten. Dafür findet 
2020 bis 2021 ein Wettbewerb statt, bei dem sich die Kom-
munen für die Teilnahme am Projekt bewerben können.
Am 08.12.2020 hat ein Beratungsgespräch stattgefunden, in 
dem der Ortsbürgermeister die Rahmendaten der OG vorge-
stellt hat. Die Rückmeldung war sehr positiv und der OG 
wurde grundsätzlich ein gutes Potential bescheinigt. Grund-
sätzlich ist festzuhalten, dass es bei diesem Modellprojekt 
um ein ganzheitliches Tool der Dorfentwicklung geht, nicht 
nur um die Bereitstellung von Arbeitsplätzen (Synergieef-
fekte für das Dorfleben). Mit einem guten Konzept ließen sich 
deutliche Entwicklungschancen und Qualitätssteigerungen 
für das Dorf erzielen. Der Gemeinderat diskutiert das Projekt 
intensiv und kommt zu dem Ergebnis, dass das Modellpro-
jekt für das Dorf in dieser Phase (noch) nicht passend ist 
und deshalb von einer konkreten Teilnahme abgesehen wird. 
Dennoch wird diese Beschäftigung zum Anlass genommen, 
dass sich der Gemeinderat in naher Zukunft mit einer weite-
ren Verwendung der Immobilie Gemeindeverwaltung 
beschäftigen und Ideen und Konzepte entwickeln wird.
Zu Tagesordnungspunkt 5:
Genossenschaft „Wäller Markt eG“
Mit der „Wäller Markt eG“ soll die regionale Vielfalt erhalten 
und die regionale Identität gestärkt werden sowie jedem im 
Westerwald ansässigen Einzelhändler bzw. Erzeuger eine 
gemeinschaftliche Online-Vermarktungsplattform geboten 
werden. Die Argumentation der Initiatoren: Durch das 
gemeinsame Vorgehen lassen sich erhebliche Kosten- und 
Marketingsynergien erschließen. Bereits heute fließen in den 
Landkreisen AK, NR und WW jährlich ca. 450 Millionen Euro 
Umsatz (netto) in den Onlinehandel. Dieser Trend wurde und 
wird durch Corona noch einmal erheblich verstärkt. Diese 
wachsenden Umsatzabflüsse schwächen bereits heute die 
regionale Wertschöpfung in erheblichem Umfang.
Zur Realisierung des Projekts mit dem neuen Namen „Wäller 
Markt“ wurde Mitte September dieses Jahres die Genossen-
schaft „Wäller Markt eG“ formal gegründet. Während der 
Gründungsphase firmiert diese Betreibergesellschaft geset-
zeskonform mit dem Zusatz i.G. (in Gründung).
Nachdem die bereits geleisteten Vorarbeiten eine zeitnahe 
Umsetzung ermöglichen, muss noch die letzte Hürde 
genommen werden: Die Finanzierung. Hierzu liegen bereits 
einige Sponsoring- und Beteiligungszusagen regional ver-
bundener Unternehmen vor. Zusätzlich ist es erforderlich, 
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Zuletzt hat sie rund 90 % der Erlöse erbracht. Dies ist mit 
dem flächigen Absterben der Fichtenwälder unumkehrbar 
Vergangenheit. Jetzt rächt sich, nur auf eine Baumart gesetzt 
zu haben.
Es sind sehr große Freiflächen mit einer zusammenhängen-
den Größe von über 30 ha entstanden (oft waldbesitzerüber-
greifend).

Die Vorstellung die abgestorbenen Fichten stehen zu lassen, 
ist für den Großteil unserer Bestände nicht geeignet.
Hierfür gibt es mehrere Gründe: Fehlende Stabilität (gefährli-
ches Terrain / Arbeitsschutz), manuelle Fällung ist ausge-
schlossen, eine natürliche Verjüngung ist oft enttäuschen 
und wenn natürliche Verjüngung dann häufig wieder mit 
Fichte und kurzlebigen Laubhölzern (keine klimastabilen 
Baumarten), Dauerarbeitszone entlang der Wald-Feld-
Grenze durch langsam zerfallende Bäume.
Die Räumung der Flächen von abgestorbenen Fichten ist 
der richtigere Weg. Dies muss allerdings sehr schnell 
geschehen, da das Holz der abgestorbenen Fichten sehr 
schnell von Pilzen befallen wird und schon nach nur einem 
Jahr nur noch als Energieträger genutzt werden kann.
Der immense Arbeitsumfang und die standörtlichen Verhält-
nisse lassen aber keine Ernte aller Fichten bis in die letzte 
Ecke zu. So werden einige abgestorbene Fichtenbestände 
stehen bleiben und als Totholzinseln der kommenden Gene-
ration als Versuchsobjekt aufschlussreich Beispiel geben.
Ziel unseres weiteren Handelns muss die Herstellung eines 
naturnahen, vielfältigen, stabilen Waldes sein, dessen Bau-
marten eine positive Prognose im Hinblick auf den Klima-
wandel haben.
Da es aber die sichere Baumart nicht gibt, gilt es, das Risiko 
zu streuen und mit mindestens 3 Baumarten auf der Fläche 
zu arbeiten. Die Baumarten müssen natürlich nach ihrer Eig-
nung für den Standort ausgewählt werden, in erster Linie 
Eiche, Erle, Weißtanne, Linde und Hainbuche.
Es gilt der Grundsatz: Diversität fördert Stabilität. Die Bau-
marten werden in kleinen Flächen so gepflanzt, dass sie im 
Endbestand sicher vorkommen. Die Bestandsstruktur soll so 
heranwachsen, dass bei Ausfall einer Baumart der verblei-
bende Bestand stabil bleibt und damit zumindest das Wald-
innerklima erhalten bleibt.
Das vorgenannte Konzept schließt nicht aus, das kleinflächig 
mit fremdländischen Baumarten experimentiert wird - hier 
gilt es, Erfahrungen zu sammeln.
Anders als in der Vergangenheit kann jedoch nicht die 
gesamte Fläche mit den Zielbaumarten bepflanzt werden. 
Hierzu fehlt es an Pflanzgut und Arbeiterkapazität. Die Ziel-
baumarten werden auf etwa 1/3 der Fläche gebracht. Die 
Zwischenräume werden, wenn möglich, mit Erle, Eberesche 
oder anderen kurzlebigen Baumarten bepflanzt. Dies dient 
dem Ziel, möglichst schnell ein Waldinnenklima herzustellen, 
den Nährstoffkreislauf möglichst schnell wieder in Gang zu 
bringen und die Naturverjüngung zu fördern. Im Durchschnitt 
werden je ha insgesamt 2500 bis 3000 Pflanzen gesetzt. 
Diese Aufgabe kann nicht in kurzer Zeit bewältigt werden. Ich 
gehe davon aus, dass zur Umsetzung dieses Zieles mindes-
tens zwei Jahrzehnte ausdauernde Arbeit / Investition benö-
tigt werden.

■■ Letzter Aufruf: Weihnachtsbaumsammelaktion 
des CVJM am 16. Januar 2021

Die Aktion startet jetzt am Samstag, 16. 
Januar 2021, ab ca. 10.00 Uhr. Die Bäume 
müssen „nackig“ gemacht werden, es sollte 
also kein Lametta, Kerzen oder sonstiger 
Baumschmuck mehr an den Bäumen sein.

Hinweis Corona-Pandemie: Versucht die Übergabe so kon-
taktlos wie möglich zu gestalten: Der Baum kann schon 
offensichtlich am Grundstück gelagert werden, eine Spende 
kann am Baum befestigt werden oder ihr passt die 
Sammler*innen direkt ab und legt Ihnen etwas auf Eure Fuß-
matte - Ihr werdet einen Weg finden, dass mit Abstand hin-
zubekommen. Danke dafür!

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■■ Unser Wald - eine Bestandsaufnahme 
unseres Revierförsters

Dass es dem Wald um uns herum nicht besonders gut geht, 
dürfe sich langsam aber sicher überall herumgesprochen 
haben. Alleine die Presseberichte in den vergangenen 
Monaten zeigen das deutlich. Daher an dieser Stelle zur tie-
feren Information einmal eine etwas längere Analyse für alle 
Bürgerinnen und Bürger von unserem Revierförster, Otmar 
Esper, zur Lage in unserem Wald:
Das Jahr 2020 hat extreme Veränderungen im Wald mit sich 
gebracht. Seit nunmehr 3 Jahren hat die Trockenheit verbun-
den mit hohen Temperaturen unserem Wald zugesetzt und 
zu einer Massenvermehrung von Borkenkäfer (hauptsächlich 
Buchdrucker) geführt.
Nachdem im Jahr 2019 fast 20.000 Festmeter (Fm) „Käfer-
holz“ im Forstrevier Kirburg, dazu gehört Lautzenbrücken mit 
seinem Wald, eingeschlagen wurden, sind es im Jahr 2020 
sogar 65.000 Fm. Die nachhaltige jährliche Einschlags-
menge von Fichte im Forstrevier betrug rund 7000 Fm. Der 
weitaus größte Teil der aufgearbeiteten Schadholzmengen 
geht in den Export nach China.
Der inländische Markt nimmt nur einen geringen Bruchteil der 
Schadholzmengen auf. Während im 1. Quartal 2020 der Absatz 
ins Stocken geraten war, können z. Zt. alle aufgearbeiteten Holz-
mengen abgesetzt werden. Aus dem Einschlag des Schadhol-
zes sind allerdings kaum Einnahmen zu generieren.
Im Forstrevier sind noch ca. 25.000 Fm Fichte abgestorben, 
die noch im 1. Quartal aufzuarbeiten sind. Hier hängen wir 
betreffend des Absatzes am seidenen, chinesischen Faden.
Der Borkenkäfer befällt zuerst die Altbestände, um dann im 
Laufe der Massenvermehrung in immer jüngere Fichtenbe-
stände zu gehen.
Die Massenvermehrung kommt durch die exponentielle Ver-
mehrungsrate von 200.000 Nachfahren von einem Paar 
Käfer in einem Sommer (bei Ausbildung von drei Generatio-
nen).
Die Fichtenaltbestände sind bis auf kleine Reste verschwun-
den, z. Zt. werden in großem Umfang etwa 50-jährige Fich-
ten befallen. In 2020 konnten sich durch das warme, tro-
ckene Wetter wieder drei Generationen Borkenkäfer 
ausbilden - und gerade die 3. Generation hat im Spätsom-
mer / Herbst in großem Umfang mittelalte Fichtenbestände 
zum Absterben gebracht.
Aussicht für dieses Jahr:
Selbst bei waldfreundlichem (kühlen und feuchten) Wetter in 
diesem Jahr wird der Borkenkäfer wegen der extrem hohen 
Population weiter unsere Fichtenbestände zum Absterben 
bringen.
Auch kalte frostreiche Winter machen dem Buchdrucker 
nichts aus, der Buchdrucker ist hiergegen unempfindlich. Er 
hat im Grunde auch keine natürlichen Feinde, auf die wir 
hoffen könnten.
So gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr nur jüngere 
Fichtenbestände eine Chance haben, diese Kalamität zu 
überleben.
Die Fichte war als sogenannter Brotbaum die letzten 150 
Jahre wirtschaftliche Grundlage unserer Forstwirtschaft. 
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§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen 
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.
§ 4 - Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt:
- Grundsteuer A  ......................................................  300 v. H.
- Grundsteuer B  ......................................................  365 v. H.
- Gewerbesteuer  .....................................................  365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des 
Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  ..........................................  60,00 Euro
- für den zweiten Hund  .......................................  75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund  ...................................  90,00 Euro
§ 5 - Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 
5.131.199,71 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenka-
pitals zum 31.12.2020 beträgt 5.078.949,71 Euro und zum 
31.12.2021 5.030.499,71 Euro.
§ 6 - Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro 
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
§ 7 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, 
wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.
Ortsgemeinde Lautzenbrücken   Karsten Lucke
Lautzenbrücken, 11.01.2021   Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Auf-
sichtsbehörde mit Schreiben vom 18.12.2020 angezeigt wor-
den. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.01.2021 
bis 26.01.2021 während der allgemeinen Dienststunden bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirbur-
ger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.
In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während 
der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Lautzenbrü-
cken eingesehen werden.
Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der 
Jagdnutzung 2021 nicht auszuzahlen; er ist im Haushalts-
plan 2021 veranschlagt.
Lautzenbrücken, 11.01.2021   Karsten Lucke

Ortsbürgermeister

Mörlen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Thomas Ax

dienstags  ........................... 19:00 bis 20:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Schulstraße 9
Telefon  ...........................................  02661 5968
E-Mail  ............ ortsgemeinde-moerlen@gmx.de
Internet  ...............  www.moerlen-westerwald.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Bürgerinformation zur Sitzung des 
Gemeinderates vom 18.12.2020

Tagesordnung:
A. Öffentlicher Teil:
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Ratsmitglied Benjamin 
Güntzel sein Mandat am 02.11.2020 niedergelegt hat. 
Gemäß § 45 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KWG) in Verbin-

In 2021 ist geplant, auf 5 Flächen im Forstrevier mit Neu-
pflanzungen in einer Gesamtgröße von ca. 30 ha zu begin-
nen. Der Arbeitsschwerpunkt wird in 2021 aber erst einmal 
weiter auf der Aufarbeitung des Schadholzes liegen.
Und abschließend ein paar persönliche Einschätzungen 
unseres Revierförsters:
• Die finanziellen Herausforderungen nach Käferkalamität 

sind so groß, dass Sie vom Waldbesitzer selbst nicht zu 
bewältigen sind.

• Zukünftig wird der aus der Holzernte zu erwirtschaftende 
Erlös - anders als in der Vergangenheit - keine große Rolle 
mehr spielen können.

• Die großen freiwerdenden Flächen geben uns die Möglich-
keit, einen stabilen, vielfältigen, möglichst klimastabilen 
Wald zu begründen

• Grundvoraussetzung ist hier eine kontinuierliche Wieder-
begründungsarbeit in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Akti-
onismus ist hier kontraproduktiv.

• Es ist eine ausreichende Ausstattung mit forstlichem Fach-
personal auf allen Ebenen erforderlich, um eine intensive 
Betreuung der Wälder zu ermöglichen.

• Die in der Politik diskutierte Unterstützung der Waldwirt-
schaft durch Finanzmittel aus der CO² Abgabe ist ein ers-
ter Ansatz, die zukunftsorientierte Bewirtschaftung des 
Waldes anzustoßen.

• Der Wald wird sich verändern - müssen -. Der Fokus ist auf die 
Bildung stabiler, vielfältiger Bestände zu legen. Eine komplette 
Abkehr von der Nutzfunktion - wie von einigen populistischen 
Lautsprechern gefordert - halte ich für unverantwortlich. Auch 
unsere Kinder wollen Holz nutzen. Schon jetzt decken wir in 
Deutschland unseren Holzbedarf nur zu 50 % aus dem eige-
nen Wald! Holz ist und bleibt ein knapper Rohstoff.

• Auch unsere Vorfahren haben nach Waldverwüstung durch 
Übernutzung und Raubbau (z.B. Reparationshiebe - soge-
nannte „Franzosenhiebe“) große Anstrengungen unternehmen 
müssen, den nachfolgenden Generationen einen Wald zu hin-
terlassen, der vielfältige Funktionen zu übernehmen hatte.

• Es gilt, mit langem Atem die Herausforderung der Gestal-
tung eines zukunftsfähigen Waldes anzugehen.

Für die Ortsgemeinde Lautzenbrücken gilt, dass uns unser Wald 
sehr wichtig ist. Der Revierförster kann auf die volle Unterstützung 
der Gemeinde zählen. Das haben wir persönlich auch auf der letz-
ten Gemeinderatssitzung, auf der der Revierförster persönlich 
anwesend gewesen ist, deutlich gemacht und unterstrichen.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde 
Lautzenbrücken für das Jahr 
2021 vom 11.01.2021

Der Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeord-
nung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am 17.12.2020 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf  .................. 669.070 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ....... 717.520 Euro
Jahresfehlbetrag  ..............................................  -48.450 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  ........  
3.750 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  ... 69.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  .. 59.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf  ................................ 10.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf  .........................  -14.050 Euro
§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
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weg“ in dem vorliegenden Umfang aufzustellen und weist die 
Anregungen der Einwender zurück.
6.2 Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Kirchweg“ 
in der vorliegenden Fassung als Satzung.
7. Forstangelegenheiten
7.1 Betriebsergebnis 2019
Der Rat nimmt das negative Betriebsergebnis 2019 in Höhe 
von - 19.930,25 Euro zur Kenntnis.
7.2 Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschafts-
plan 2021
Förster O. Esper berichtet über die aktuelle Situation im 
Gemeindewald. In den vergangenen beiden Jahren wurden 
bereits rund 100 Hektar Fichtenkäferholz eingeschlagen und 
ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Die Holzverkäufe decken 
gerade einmal die Aufarbeitungskosten. Ebenfalls können 
die zukünftigen Fixkosten für die Waldbewirtschaftung aus 
dem Holzeinschlag nicht mehr gedeckt werden. Trotz der 
zurzeit fließenden Fördergelder, werden die Waldbesitzer auf 
Dauer nicht in der Lage sein, die Waldwirtschaft, die Wieder-
bewaldung und den Waldumbau, verbunden mit den fehlen-
den Einnahmen, zu stemmen. Eine Aufgabe für mindestens 
eine Generation, wenn man bedenkt, dass der wirtschaftli-
che Verlust rund 3. Millionen Euro und die Wiederauffors-
tungskosten incl. Pflege ca. 2,8 Millionen betragen. Geld, 
welches die Ortsgemeinde nicht hat. Neben der weiteren 
Käferholzaufarbeitung (ca. 7.700Fm) sehen die Planungen 
für das Jahr 2021 wie folgt aus: Waldbegründung 63.710 €, 
Waldpflege 4.000 €, Waldschutz gegen Wild 40.930 €, Ver-
kehrssicherung und Umweltvorsorge 3.500 €. Einstimmig 
stimmt der Gemeinderat dem Forstwirtschaftsplan 2021 in 
seiner vorgestellten Form zu.
7.3 Brennholzpreise 2021
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Brennholz-
preise im Jahr 2021 auf 10 € für den Festmeter Weichholz 
und für Hartholz auf 50 € festzulegen.
8. Besteuerung des Forstbetriebes
Die Veranlagung des Forstbetriebes der Ortsgemeinde zur 
Umsatzsteuer erfolgt bisher im Wege der Pauschalbesteue-
rung. Dabei werden die Holzverkaufserlöse mit 5,5 % 
Umsatzsteuer belegt, die die Gemeinde allerdings nicht ans 
Finanzamt abführen muss. Dafür entfällt die Vorsteuerab-
zugsberechtigung bei den eingehenden Rechnungen. Da 
wegen der aktuell sehr kritischen Situation im Forst mit sin-
kenden Holzverkaufserlösen bei gleichzeitig hohen Wieder-
aufforstungs- und Pflegekosten zumindest mittelfristig nicht 
mehr mit Gewinnen in diesem Bereich gerechnet werden 
kann, wird empfohlen, von der Pauschal-auf die Regelbe-
steuerung umzustellen. Bei einem Wechsel zur Regelbe-
steuerung würden die Holzverkäufe künftig mit 19 % 
Umsatzsteuer (Brennholz und Nebenprodukte 7 %) belegt, 
die an das Finanzamt abzuführen sind.
Im Gegenzug kann die gezahlte Vorsteuer vom Finanzamt 
zurückgefordert werden. Hierdurch reduzieren sich zwar die 
Holzverkaufserlöse für die Ortsgemeinde um 5,5%, die 
Sach- und Unternehmerleistungen jedoch um 19 % oder 7 
%, je nachdem ob diese dem Regel- oder dem vergünstigten 
Steuersatz unterliegen. Wenn die Verkaufserlöse also stär-
ker sinken als die Sach- und Unternehmerkosten, wovon in 
den nächsten Jahren zu ausgegangen werden kann, ver-
schiebt sich der finanzielle Vorteil immer weiter hin zur 
Regelbesteuerung. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
für die Umsatzbesteuerung im Forstbetrieb zum 01.01.2021 
von der bisherigen Pauschalbesteuerung zur Regelbesteue-
rung zu wechseln.
9. Vertrag zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse 
von Gemeindestraßen,- wegen und plätzen
Grundsätzlich gilt, dass die Ortsgemeinde als Trägerin der 
Straßenbaulast den Verbandsgemeindewerken gemäß § 12 
Abs.10 Satz 1 Landesstraßengesetz (LStrG) den für die 
erste Herstellung der Erneuerung der Kanalisation vertrag-
lich vereinbarten Investitionskostenanteil sowie einen Anteil 
an den laufenden Kosten schuldet, wenn die Straßenoberflä-

dung mit § 64 Kommunalwahlordnung (KWO) wurde Herr 
Marcel Castillo, Altenklosterstraße 16, als nächster noch 
nicht berufener Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl der 
Wählergruppe Ax in den Gemeinderat berufen. Der Vorsit-
zende verpflichtet Herrn Castillo als Ratsmitglied gemäß § 
30 Abs. 2 GemO unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
§§ 20 ff und § 30 Abs. 1 GemO auf die gewissenhafte Erfül-
lung seiner Pflichten. In beiderseitigem Einvernehmen ver-
zichten Herr Ax und Herr Castillo auf den Handschlag. Die 
Nachwahl der Ausschüsse, in denen Herr Güntzel Mitglied 
war, soll in der nächsten Sitzung nachgeholt werden.
B. Nichtöffentlicher Teil:
2. Personalangelegenheiten
3. Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil:
4. Bekanntgabe der Beratungsergebnisse „Nichtöffentli-
cher Teil
Zu 2: Personalangelegenheiten
Der Öffentlichkeit ist mitzuteilen, dass sich auf die Stellen-
ausschreibung der Ortgemeinde mehrere Personen bewor-
ben haben. Die beiden ortsansässigen Bewerber sollen ein-
gestellt werden. Zum 31.12.2020 wird Herr Klaus Schneider 
nach fast 15 Jahren aus dem Dienst als Gemeindearbeiter 
ausscheiden. Die Ortsgemeinde bedankt sich für die geleis-
tete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit.
Zu 3: Verschiedenes
Zu diesem Tagesordnungspunkt werden weder von Seiten 
des Vorsitzenden noch aus dem Gemeinderat weitere The-
men angesprochen.
5. Einwohnerfragestunde
Zu diesem TOP sind dem Vorsitzenden keine schriftlichen 
Anfragen o.ä. zugegangen. Auch aus den Reihen der Zuhö-
rer werden keine Fragen gestellt.
6. Aufstellen des Bebauungsplanes „Kirchweg“
Zu diesem Top begrüßt der Vorsitzende Frau K. Eiteneuer 
vom Planungsbüro Planeo Ingenieure, Hachenburg
6.1 Beratung und Beschlussfassung über die im Rah-
men der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange vorge-
brachten Stellungnahmen
Die Stellungnahmen Nr. 1 bis 9 enthalten keine abwägungs-
relevanten Anregungen oder Bedenken gegen die Planung. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahmen Nr. 1 bis 9 zur 
Kenntnis und beschließt einstimmig, an der Planung festzu-
halten. Die Hinweise der Deutschen Telekom werden zur 
Kenntnis genommen und werden als solche in die Textfest-
setzungen übernommen. Da diese Ergänzung nur redaktio-
nellen Charakter hat, wird auf eine erneute Offenlage der 
Planunterlagen verzichtet.
Die Hinweise des LBM Diez werden zur Kenntnis genom-
men. Änderungen an den Planunterlagen ergeben sich aus 
dieser Eingabe jedoch nicht.
Die Hinweise der SGD Nord, Regionalstelle WAB, werden 
zur Kenntnis genommen und finden klarstellend Eingang in 
die Begründung und die Hinweise in den Textfestsetzungen. 
Da diese Ergänzung nur redaktionellen Charakter hat, wird 
auf eine erneute Offenlage der Planunterlagen verzichtet.
Die Abwägungen der Kreisverwaltung werden zur Kenntnis 
genommen und finden entsprechend der Abwägung klarstel-
lend Eingang in der Begründung und die Textfestsetzungen. 
Da diese Ergänzungen nur redaktionellen Charakter haben, 
wird auf eine erneute Offenlage der Planunterlagen verzich-
tet.
Die Hinweise des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Mainz werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen 
und die Begründung werden bezüglich der Thematik Berg-
bau und Altbergbau sowie Boden und Baugrund ergänzt. 
Von einer erneuten Offenlage der Planunterlagen wird abge-
sehen, da die Ergänzungen nur redaktionellen Charakter 
haben.
Die Hinweise der privaten Einwender (Anliegergemeinschaft) 
werden zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde hält 
jedoch an der Entscheidung fest, den Bebauungsplan „Kirch-
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und der Gemeinde auch zukünftig einen Handlungsspiel-
raum zu ermöglichen. Das Vorhaben wird seitens der Wäh-
lergruppe Müller aus Mangel an Informationen bezüglich 
Windenergienutzung kritisiert und ein Grundsatzbeschluss 
im Vorfeld abgelehnt. Der Vorsitzende trägt nach Ende der 
Beratung den Beschlussvorschlag vor, welcher vom Gemein-
derat mehrheitlich angenommen wurde:
1. Der Gemeinderat spricht sich grundsätzlich für die Errich-

tung von maximal drei Windkraftanlagen auf der im Raum-
ordnungsplan festgelegten Fläche aus und beauftragt die 
Gemeindeverwaltung unter Einbeziehung einer Fachan-
waltskanzlei alle notwendigen Schritte einzuleiten und 
den Gemeinderat in jeder kommenden Sitzung über den 
Verfahrensstand zu unterrichten.

2. Der Gemeinderat beschließt, den noch bestehenden Ver-
trag mit der Firma Vento Ludens unter Einbeziehung der 
Fachanwaltskanzlei unverzüglich zu kündigen.

3. Der Gemeinderat bittet den Interessenten eine detaillierte 
Online-Präsentation zeitnah zu übermitteln, damit die 
Öffentlichkeit ausführlich über die Online-Kanäle der 
Gemeinde informiert wird, da eine Einwohnerversammlung 
pandemiebedingt (Corona) derzeit nicht stattfinden kann.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich nach der Sit-
zung die vorliegenden Informationen auf den Online-Seiten 
der Gemeinde für Bürgerinnen und Bürger zu veröffentlichen.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt, wenn die Corona-Verordnungen es zulassen, 
zu einer Einwohnerversammlung einzuladen.

12. Festlegung des Anteils der Ortsgemeinde an den 
Aufwendungen für den Straßenausbau Kirchweg
Da der Kirchweg einem geringen Durchgangs-, sondern 
einem überwiegenden Anliegerverkehr dient und das Ver-
hältnis von Anlieger- und Durchgangsverkehr beim Fußgän-
gerverkehr allenfalls geringfügig von dem beim Fahrverkehr 
abweicht, beschließt der Gemeinderat einstimmig, den 
Gemeindeanteil an den beitragsfähigen Aufwendungen auf 
25 % festzusetzen.
13. Steuerhebesätze 2021
Die letzte Anpassung der Steuerhebesätze erfolgte zum 
01.01.2017, seitdem sind die Nivellierungssätze des Landes 
Rheinland- Pfalz unverändert. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig, die aktuellen Steuerhebesätze
Grundsteuer A  ............................................................  350 %
Grundsteuer B  ............................................................  395 %
Gewerbesteuer  ...........................................................  365 %
Hundesteuer 1. Hund  .....................................................  50 €
Hundesteuer 2. Hund  .....................................................  70 €
Hundesteuer weiterer H.  ................................................  90 €
Hundesteuer 1. gefährlicher Hund  ...............................  300 €
Hundesteuer weiterer gefährlicher Hund  .....................  500 €
nicht zu ändern und beizubehalten.
14. Kenntnisgaben / Verschiedenes
Der Vorsitzende informiert:
- Bericht über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Ortsgemeinde Mörlen für die Haushaltsjahre 
2015-2020. Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
des Westerwaldkreises hat die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Ortsgemeinde in den Jahren 2015-2020 geprüft. 
Dies ist ein üblicher Vorgang und wird in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt. Dabei werden neben der Einhal-
tung von Rechtsvorschriften in der Haushaltsführung, vor 
allem freiwillige Aufgaben geprüft. Hier wird hauptsächlich 
die Rentabilität in Augenschein genommen und Handlungs-
empfehlungen gegeben, die üblicherweise entweder in der 
Erhöhung von Gebühren oder der Senkung von Ausgaben 
oder dem Wegfall der freiwilligen Aufgaben endet. Finanz-
wirtschaftliche Lage: Die finanzwirtschaftliche Lage der 
Ortsgemeinde Mörlen muss auf Grundlage der erfolgten 
Auswertungen insgesamt als sehr angespannt eingestuft 
werden. Sowohl das Ergebnis- wie auch die Finanzrechnun-
gen, schlossen im Prüfungszeitraum überwiegend mit Fehl-
beträgen ab. Nur in jeweils einem Haushaltsjahr wurden 
positive Rechnungsergebnisse erzielt. Die Steuern und 

chenentwässerung in eine Entwässerungseinrichtung der 
Verbandsgemeinde erfolgt. Der bisherige Vertrag für die 
Inanspruchnahme von Gemeindestraßen durch Wasserver-
sorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aus dem Jahr 
1984 ist von den Verbandsgemeindewerken Bad Marienberg 
anhand des 2018 überarbeiteten Vertragsmusters des 
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz zur Regelung 
der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, 
-wegen und -plätzen angepasst worden. Mit der Neufassung 
soll eine Modifizierung auf die gültigen Rechtsvorgaben und 
Regelwerke der Technik erfolgen. Der Gemeinderat 
beschließt einstimmig, dem Vertrag zur Regelung der Mitbe-
nutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und 
-plätzen der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg in der 
vorliegenden Fassung zuzustimmen.
10. Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung
Durch Inkrafttreten des neuen Haushaltsbegleitgesetzes 
(u.a. Stromsteuer-Durchführungsverordnung) am 
01.01.2011, ist die Grundlage für die Lieferung von steuer-
begünstigtem Nutzstrom - in Form von Lichtpaketen - für den 
Betrieb der Straßenbeleuchtung entfallen. Dadurch hatte 
sich ab dem Kalenderjahr 2014 der Strompreis für die Stra-
ßenbeleuchtung der Ortsgemeinde fast verdoppelt. Mit Sch-
reiben vom 30.09.2020 wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass 
man ab dem 01.01.2021 einen günstigeren Arbeitspreis (bis-
her 10,57 € / neu 9,26 €) für die Stromlieferung anbieten 
könnte. Hierzu kommen natürlich noch die Netznutzungsent-
gelte sowie Steuern und sonstige Abgaben. Somit würden 
sich die Stromkosten um 1,3 Cent auf einen Durchschnitts-
preis von 18,86 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer verringern. 
Dieses bedeutet bei einem langjährigen Jahresdurch-
schnittsverbrauch von rund 22.000 kWh eine Ersparnis von 
230,- € - 240,- €. Einstimmig wird dem neuen Vertrag zur 
Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung zugestimmt.
11. Beratung und Beschlussfassung regenerative / 
erneuerbare Energien
a) Angebot zur Errichtung einer PV- Anlage auf Freiflä-
chen der Ortsgemeinde
Der Vorsitzende trägt den Sachverhalt vor und verweist auf 
die den Ratsmitgliedern zugegangene Beschlussvorlage. Im 
Sommer ist ein Unternehmer an die Gemeinde herangetre-
ten, der auf Flächen der Ortsgemeinde eine Photovoltaikan-
lage (Größe um die 6 Hektar, Teilfläche vor dem Nauberg) 
errichten und betreiben möchte. Das Thema wird im Gemein-
derat ausführlich beraten. Im Zuge der Beratungen stellt der 
Vorsitzende kurz die Nichtöffentlichkeit her, um dem Gemein-
derat Details zu den zu erwarteten Pachtzahlungen zum Vor-
haben des Investitionsträgers mitzuteilen. Seitens der Wäh-
lergruppe Müller wird die Frage gestellt, ob für das Vorhaben 
der Photovoltaikanlage nicht andere Flächen zur Verfügung 
stehen. Dies wird vom Vorsitzenden verneint. Der Vorsit-
zende trägt nach Ende der Beratung den Beschlussvor-
schlag vor. Nach Abstimmung wird der Beschlussvorschlag 
der Gemeindeverwaltung für die Errichtung einer PV-Anlage 
abgelehnt.
b) Angebot zur Errichtung von Windenergieanlagen auf 
den im Raumordnungsplan Mittelrhein/Westerwald aus-
gewiesenen Flächen in der Ortsgemeinde Mörlen
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und verweist auf 
die den Ratsmitgliedern zugegangene Vorlage. Im Herbst ist 
ein Unternehmer an die Gemeinde herangetreten, der auf 
den von der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 
ausgewiesenen Flächen für Windenergienutzung an der 
Straßenkreuzung L287/K26 Windenergieanlagen errichten 
und betreiben möchte. Im Zuge der Beratung stellt auch hier 
der Vorsitzende kurzzeitig die Nichtöffentlichkeit her, um dem 
Gemeinderat Details zum Vorhaben des Investitionsträgers 
mitzuteilen. Die Pachtdauer der Flächen für das Errichten 
von bis zu maximal drei Windkraftanlagen beträgt 20 Jahre, 
mit der Option, diese auf 5 Jahre zu verlängern. Die Wähler-
gruppe Ax befürwortet die Errichtung von max. 3 Windener-
gieanlagen und sieht in den zu erwartenden Einnahmen die 
einzige Möglichkeit, den Gemeindewald wieder aufzuforsten 
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Brezeln verteilt. Verteilt wurden ebenfalls über 100 Advents-
kalender an unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger als 
kleine Aufmerksamkeit für den Ausfall der Seniorenfeier und 
den geplanten Seniorenausflug. 70 Nikolaustüten wurden 
gepackt und verteilt, was für viel Freude bei den Kindern 
gesorgt hat.
- Die Baumpflanzaktion des Vereins „Farbe für Mörlen für 
Mensch und Natur“ war eine gelungene Sache für die sich 
die Ortsgemeinde nochmals bedankt. Seitens des Ratsmit-
gliedes und Vereinsvorsitzenden J. Nauroth wurde mitgeteilt, 
dass die bei der Pflanzaktion angefallenen Mehrkosten, wel-
che die Spende des Vereins übersteigen, auch übernommen 
werden. Somit beträgt der Spendenbeitrag 900,- €.
- Aus Kostengründen soll anstatt eines komplett neuen Brun-
nens am Friedhof ein Edelstahlbecken in das vorhandene 
Becken eingebaut werden.
- Die dringende Sanierung des Kriegerdenkmals wird noch-
mals angeregt.
- Die Instandsetzung und der Neuanstrich des Friedhofsto-
res sind zu kostenintensiv. Daher soll ein Angebot für eine 
Neuanfertigung eingeholt werden.

Thomas Ax, Ortsbürgermeister

Neunkhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Rudi Neufurth

freitags  ................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Hauptstraße 26
Telefon  ...........................................................  02661 939457
Mobil  ..............................................................  0171 1284215
E-Mail  ............................. buergermeister@neunkhausen.de

■■ Bekanntmachung der Ortsgemeinde 
Neunkhausen nach § 97 Abs. 1 
Gemeindeordnung (GemO)

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung 
für das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan und seinen 
Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen habe ich am 
15.01.2021 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 

liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg in der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 
56470 Bad Marienberg, Zimmer 304, bis zur Beschluss-
fassung über die Haushaltssatzung durch den Gemein-
derat zur Einsichtnahme aus.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Neunkhausen 
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser 
Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marien-
berg, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2021 mit dem Haushaltsplan und seinen Anla-
gen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirbur-
ger Straße 4, 56470 Bad Marienberg einzureichen. Der 
Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über 
die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist ein-
gegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten 
und entscheiden.

Ortsgemeinde Neunkhausen,  Rudi Neufurth,
15.01.2021 Ortsbürgermeister

Schlüsselzuweisungen lagen in drei von vier Jahren erheb-
lich unter dem Landesdurchschnitt. Mit Blick auf die Haus-
haltsplanung 2021 und der damit zu erwartenden fehlende 
„freie Finanzspitze“ ist die dauernde Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht gewährleistet. Vor dem Hintergrund gilt es, 
auch in Zukunft eine solide Haushaltsführung sicherzustel-
len. Dabei sind Einsparungspotenziale konsequent auszu-
schöpfen und aufgrund der finanziellen Lage Einnahmequel-
len dringend zu generieren. Erschwerend wird sich die seit 
2015 kontinuierlich rückläufige Einwohnerzahl der Gemeinde 
von rund 8% auf deren Entwicklung auswirken.
- Die vertraglich festgelegte Preisanpassungen bezüglich der 
Straßenbeleuchtung (Module Funktionskontrolle, Anstrich, 
Vandalismus, Erneuerung und Betrieb) treten zum 
01.01.2021 in Kraft. Die Preisanpassung bedeutet einen 
Mehraufwand von rund 300 Euro im Jahr.
- Bezüglich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der 
Lehmkaute“ vom 24.07.2020 ist eine der im Beschluss fest-
gesetzten zulässigen Dachformen unzulässig.
- Da es die derzeitigen Gegebenheiten nicht zulassen die 
Dorfmoderation durchzuführen, haben sich alle Beteiligten 
für eine Verschiebung ins neue Jahr ausgesprochen.
- Die Gemeinde hat zwischenzeitlich die Brandruine in der 
Nassauer Straße angekauft. Sobald die Umschreibung im 
Grundbuch erfolgt ist, wird die Ausschreibung zum Abbruch 
erfolgen.
- Die Widmung der Verkehrsanlagen Weinsgarten, Haselweg 
- teilweise und Wiesestraße - teilweise für den öffentlichen 
Verkehr wird in der ersten Sitzung des neuen Jahres erfol-
gen. Die Kostenbescheide mit der Endabrechnung werden 
den Anliegern Ende des 1. Quartals 2021 zugestellt.
- Am 25.09.2020 fand eine Ortsbegehung mit dem Bauaus-
schuss statt. Hier wurden seitens der Gemeindeverwaltung 
die anstehenden Kanal- und Wasserleitungssanierungsar-
beiten der kommenden Jahre aufgezeigt. Die Planungen der 
Werke sehen wie folgt aus: Im Jahr 2021, Erneuerung Kanal 
und Straßenausbau Kirchweg. Ebenfalls Kanalsanierung im 
hinteren Teil der Schulstraße (Bürgerhaus bis Einmündung 
Altenklosterstraße) im Inlinerverfahren. Im Jahre 2022, 
Kanalerneuerung im vorderen Teil der Altenklosterstraße 
(offene Bauweise). Im Jahr 2023, Kanalerneuerung Schulst-
raße (Bürgerhaus bis Einmündung Westerwaldstraße) eben-
falls offene Bauweise. Im Jahr 2024, Kanalsanierung Nas-
sauer Straße (Einmündung Haselweg/Altenklosterstraße bis 
Ortsausgang Richtung Kirburg (offene Bauweise).
- Seitens der Verwaltung wurde Kontakt mit der Fa. WEST-
NETZ aufgenommen bezüglich der Umrüstung der Straßen-
beleuchtung auf LED- Technik, sowie dem Neuanstrich diver-
ser Straßenleuchten. Ein Angebot liegt noch nicht vor.
- In den kommenden Wintermonaten werden die alten 
Leuchtstoffröhren im Bürgerhaus gegen neue LED- Leuch-
ten ausgetauscht.
- Die geplante Waldbefahrung mit Förster Esper am 30. 
November musste pandemiebedingt abgesagt werden.
- Bezüglich des Widerspruchs gegen das Urteil in der Ange-
legenheit: „Rückzahlung Forstzuschuss an das Land“, hat 
das Oberverwaltungsgericht Koblenz das Urteil vom Verwal-
tungsgericht aufgehoben. Dies bedeutet, dass die Gemeinde 
eine Rückzahlung in Höhe von rund 11.500, - € erhält.
- Breitbandausbau: Anfang kommenden Jahres wird Landrat 
Schwickert das Ergebnis der Ausschreibung bekannt geben. 
Die Auftragsvergabe wird in der geplanten Kreistagssitzung 
am 09. April erfolgen.
- Das Bürgerhaus und die Grillhütte bleiben auch weiterhin 
Pandemiebedingt geschlossen.
- Sollte es die Corona Verordnung zulassen, wird die Aktion 
„Saubere Landschaft“ 2021 am 10. April durchgeführt.
- Die Aktionen der Ortsgemeinde in den vergangenen 
Wochen sind bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut 
angekommen. Dieses zeigte sich anhand von zahlreichen 
Danksagungen per E-Mail, auf Face Book, einigen Anrufen 
und persönlichen Gesprächen. Zu Sankt Martin wurden an 
79 Kinder und über 80 Seniorinnen und Senioren rund 180 
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■■ Hinweis an alle Hundehalter
Leider gingen besonders in letzter Zeit vermehrt Beschwer-
den über Verunreinigungen durch Hundekot auf öffentlichen 
Flächen bei der Gemeinde Nisterau ein. In diesem Zusam-
menhang möchte ich alle Hundehalterinnen und Hundehal-
ter auf nachstehende Verhaltensregeln hinweisen:
Ich hoffe, dass jene Hundehalterinnen und Hundehalter, wel-
che die Ausscheidung ihrer vierbeinigen Kumpane bisher 
nicht beseitigt haben, durch den untenstehenden Text aufge-
klärt werden.
Wer mit dem Hund spazieren geht der sollte erwarten, dass 
dieser den Spaziergang zur Darmentleerung nutzen könnte. 
Natürlich muss der Hund auch mal, aber Hundekot auf Bür-
gersteigen, Rad- und Fußwegen, sowie auf Grünanlagen ist 
nicht nur ekelerregend, sondern auch gesundheitsschädlich. 
Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbe-
wusstsein der Hundehalterinnen und Hundehalter vermieden 
werden. Leidtragende sind unter anderem Spaziergänger, 
die in die Exkremente hineintreten oder die Straßenanlieger, 
die Fifis Fäkalien dann entfernen müssen.
Sollte(n) ihr(e) Hund(e) dennoch an einer dieser Stellen sei-
nen/ihre Notdurft hinterlassen, dann sind Sie dazu verpflich-
tet, entsprechende Hinterlassenschaft zu beseitigen. Es ist 
NICHT Aufgabe von Gemeinde oder Ihren Mitmenschen, die 
Haufen Ihres Hundes zu entfernen.
Die Beseitigung von Hundekot geschieht, für all jene, die es 
nicht wissen, in der Restmülltonne. Unproblematisch ist die 
Entfernung von flanierend fabrizierten Fäzes durch her-
kömmliche Plastikmüllbeutel: Einfach die Innenseite nach 
Außen stülpen, durch den Beutel aufgreifen und mitnehmen.
Ein unbeaufsichtigtes Freilaufenlassen des Hundes ist aus 
rechtlicher Sicht nicht zulässig! Ein Hund muss immer in 
sogenannter Handlungs- und Sichtweite geführt werden.
Beachten Sie also bitte diese Regeln und die Mitmenschen 
werden es Ihnen danken.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

Nistertal

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Christian Benner

dienstags und mittwochs  ....................... 18:00 bis 19:00 Uhr
Dienstagssprechstunde derzeit nur telefonisch
Bürgermeisteramt/Gemeindeverwaltung, Am Sportplatz 4a
Telefon während der Sprechzeiten  ..............  02661 9839950
Telefon (Eilsachen/Notfälle)  ...........................  0175 2212516
Telefon (Bauhof)  ..........................................  0160 97032434
E-Mail  ...............................  kontakt@nistertal-westerwald.de
Internet  .................................... www.nistertal-westerwald.de

■■ Brennholzbestellung 2020/2021
Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit aus unserem 
Gemeindewald Brennholz zu erwerben. Die Bestellung muss 
nach Vorgaben der Zertifizierung und von Landesforsten 
schriftlich erfolgen! Kunden müssen bei der Bestellung 
nachweisen und bestätigen, dass die Sachkenntnis im 
Umgang mit der Motorsäge vorliegt. Sollte ein Verwandter 
oder Bekannter das Holz einschneiden, ist entsprechend 
dessen Schein vorzulegen.
Bestellungen ohne Vorlage eines MS-Scheines können nicht 
angenommen werden. 
Den Vordruck zur schriftlichen Bestellung können Sie unter 
https://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/forstamtsseiten/ren-
nerod/downloads/Brennholz/Brennholzbestellung_Bad_Mari-
enberg.pdf herunterladen oder im Gemeindebüro ausfüllen.
Durch die Priorität der Aufarbeitung von Käferholz kann 
es wieder zu „Engpässen“ oder Verschiebungen kom-

■■ Der Winter ist da
Liebe Bürgerinnen/Bürger,
der Winter ist da die Anrufe und E-Mails häufen sich.
Ich möchte hier einmal auf die Satzung der Ortsgemeinde 
hinweisen. Nach dieser hat jeder Bürger/Bürgerin den Bür-
gersteig und die Hälfte der Straße vor den Grundstücken von 
Schnee und Eis zu befreien. Das fahren des Schneepfluges 
ist eine freiwillige Aufgabe der Ortsgemeinde.
Aber der Schneepflugfahrer kann auch nicht immer auf die 
Einfahrt Rücksicht nehmen. Des Weiteren möchte ich drin-
gend darum bitten, Fahrzeuge von Bürgersteigen und Fahr-
bahnen zu entfernen. In den meisten Wohngebieten sind die 
Straßen eben ausgebaut, so dass sich rechts und links der 
Bürgersteig befindet und dann werden dort Fahrzeuge 
geparkt. In manchen Wohngebieten auch im Kurvenbereich, 
was schon im Frühjahr eine Zumutung ist. Ich bitte darum, 
dies zu unterlassen, denn ich möchte hier nicht das Ord-
nungsamt bemühen usw.
Liebe Fahrzeugbesitzer, liebe Bürger, wenn alle mithelfen, 
kommen wir gut durch den Winter.
Wir haben schon schlimmere überlebt.

Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister

Nisterau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Markus Schell

freitags  ............................... 16:00 bis 18:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Schulweg 12
Telefon  .......................................  02661 939556
Mobil  ........................................  0160 97331615
E-Mail  ..........................  gemeinde@nisterau.de
Internet  ................................... www.nisterau.de

■■ Für das Einsammeln der Weihnachtsbäume ...
möchte ich mich an dieser Stelle bei all den zahlreichen Hel-
ferinnen und Helfern bedanken, die sich am Samstagnach-
mittag Zeit genommen haben. Selbst die Kleinsten waren mit 
dabei und hatten einen Heidenspaß. Glücklicherweise spielte 
das Wetter mit und so war die Arbeit bereits nach drei Stun-
den erledigt.

Normalerweise ist das Schönste bei diesem jährlichen Ein-
satz der freiwilligen Helferinnen und Helfer das Zusammen-
sein nach der getanen Arbeit. Das war dieses Jahr leider, 
aus den uns allen bekannten Gründen, nicht möglich. Eben-
falls möchte ich mich bei den Nisterauerinnen und Nisterau-
ern für Ihre großzügigen Spende bedanken. Durch Sie 
kamen stolze € 560,01,- zusammen, die, wie bereits ange-
kündigt, zur Anschaffung von neuem Spielgerät auf dem Kin-
derspielplatz verwendet werden.

Markus Schell, Ortsbürgermeister
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destens 2 Wochen nach dem letzten Kontakt von der 
Spende zurückgestellt.

• Personen, die Blut spenden möchten, benötigen eine 
geeignete Mund- und Nasenbedeckung. Falls sie keine 
geeignete M-N-Bedeckungen zur Verfügung haben, 
erhalten sie vor Ort eine Maske am Eingang.

• Wir bitten alle spendewilligen Personen, einen eigenen 
Kugelschreiber zur Blutspende mitzubringen.

• Wichtig: Wir bitten alle spendewilligen Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Mund- und Nasen-Bede-
ckung tragen können (auch solche, die durch ein entspre-
chendes Attest von der MNS-Pflicht befreit sind), bis auf 
weiteres von einer Blutspende abzusehen.

Norken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Simone Jungbluth

donnerstags  ....................... 18:00 bis 19.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Westerwaldstraße 8
Telefon während der Sprechstunde  ........  02661 
6003
Mobil  ..........................................  0175 3304777
E-Mail  ...................................... info@norken.de

■■ Brennholzbestellung
Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit aus unserem 
Gemeindewald Brennholz zu erwerben. 
Die Bestellung muss nach Vorgaben der Zertifizierung und 
von Landesforsten schriftlich erfolgen! 
Kunden müssen bei der Bestellung nachweisen und bestäti-
gen, dass die Sachkenntnis im Umgang mit der Motorsäge 

men. Wir bitten hierfür um Verständnis! Da große Mengen 
z.T. nicht absetzbaren Holzes in der Fichte anfallen, gibt es 
dieses Jahr die Gelegenheit eingeschlagenes Fichten-
Brennholz zu einem reduzierten Preis zu erhalten: Entgegen 
dem sonstigen Weichholz (35,-€ je fm) für vss. nur 25,-€ je 
Festmeter! Bedenken wegen „Glanzruß“ sind unbegründet, 
wenn das Holz richtig getrocknet ist. Auch „nasses“ Laubholz 
schadet dem Ofen und der Umwelt! Ganze Landstriche wie 
z.B. Österreich und der Schwarzwald heizen mit Fichte! 
Sprechen Sie Ihren Schornsteinfeger darauf an!
Wie auch bisher stehen folgende Varianten zur Auswahl:
1) Selbstwerberholz: Das Holz wird entastet und in Längen 
zwischen 3 bis 7 Metern neben den PKW-fähigen Weg 
gerückt. Die Losgröße beträgt etwa 3,5 Festmeter. Der Preis 
beim Hartholz beträgt vss. 50,- Euro je Festmeter. Es wird 
um schriftliche Vorbestellung bei der Gemeindeverwaltung 
bis zum 20.01.2021 gebeten! Die verfügbare Menge kann 
durch die nachhaltige Bewirtschaftung gegebenenfalls 
begrenzt sein. Der Termin der Zuteilung (voraussichtlich ab 
April 2021) wird veröffentlicht.
2) Flächenlose werden bzw. können nur in sehr geringem 
Umfange vergeben werden. Preis liegt vss. bei 25,- Euro je 
Raummeter.
3) Meterholz: Das Holz wird von unseren Forstwirten auf 
Länge von einem Meter eingeschnitten und gerissen. Es sitzt 
neben einem PKW-befahrbaren Weg. Der Preis beträgt die-
ses Jahr vss. 65,- Euro je Raummeter. Es wird um verbindli-
che Vorbestellung bei der Gemeindeverwaltung bis zum 
20.01.2021 gebeten!
4) Kostenlos heizen: Fichten-Restholz auf den „abgeräum-
ten“ Kalamitätsflächen kann kostenlos in unbegrenzter Menge 
abgegeben werden. Bestellungen/„Registrierung“ bitte über 
Mail bei unserem Förster jochen.panthel@wald-rlp.de.
Alle angegebenen Preise verstehen sich vorbehaltlich einer 
Zustimmung durch den Gemeinderat.

Nachruf
Am Freitag, den 18.12.2020, ist Herr

Günter Kolbe
im Alter von 90 Jahren verstorben.

Die Ortsgemeinde Nistertal trauert um ihn als 
langjähriges, ehemaliges Mitglied des noch frühen 
gemeinsamen Nistertaler Gemeinderates. Politisch 
mit der FDP eng verbunden, brachte er seine 
Meinungen und Erfahrungen stets zum Guten ein.  
In 2019 durften wir unser Dorfjubiläum „50 Jahre 
Nistertal“ feiern. Günter Kolbe war 1969 maßgeblich 
an der Namensfindung unserer Ortsgemeinde 
beteiligt. Hierfür gilt unser großer Dank. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Blutspende in Nistertal
Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen:
• Personen, die mit dem Coronavirus infiziert oder daran 

erkrankt sind, müssen bis 4 Wochen nach Ausheilung 
warten, bevor Sie wieder Blut spenden dürfen.

• Personen mit einem gesicherten Kontakt zu SARS-CoV-
2-Infizierten sowie COVID-19-Erkrankten werden für min-
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abgedruckte Karte). Die Karte dient lediglich zur besseren 
Orientierung.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 
13 BauGB geändert. Im vereinfachten Verfahren wird von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht 
nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 
BauGB abgesehen.
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der 
Hirzenhub“ besteht aus einem Textteil mit Begründung und 
textlichen Festsetzungen.
Der Entwurf des Bebauungsplanes wird gemäß § 13 Abs. 2 i. 
V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

25.01.2021 bis einschließlich 26.02.2021
in Zimmer 213 der Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger 
Straße 4, 56470 Bad Marienberg, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausliegt. Um den aktuellen Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Rechnung zu tra-
gen, wird eine vorherige Ankündigung der Einsichtnahme in 
die ausgelegten Planunterlagen bei den Mitarbeitern des 
Fachbereichs Bauen - Planen - Umwelt unter der Telefon-Nr. 
02661/6268-341 oder 02661/6268-342 oder per E-Mail an 
bauleitplanung@bad-marienberg.de erbeten. Die Mitarbeiter 
der Verbandsgemeindeverwaltung geben Auskunft über den 
Bebauungsplanentwurf. Die Planunterlagen stehen außer-
dem im Internet unter https://www.bad-marienberg.de/oef-
fentlichkeitsbeteiligungen.html im genannten Zeitraum 
zur Einsicht und zum Download bereit.
Während der öffentlichen Auslegung können Stellungnah-
men zu dem Entwurf des Bebauungsplanes schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Marienberg abgegeben werden. Stellungnahmen, die im Ver-
fahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abge-
geben werden, können nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Kita

Norken, 07.01.2021 Simone Jungbluth, Ortsbürgermeisterin

vorliegt. (Sollte ein Verwandter oder Bekannter das Holz ein-
schneiden, ist entsprechend dessen Schein vorzulegen)
Bestellungen ohne Vorlage eines MS Scheines können nicht 
angenommen werden.
Den Vordruck zur schriftlichen Bestellung können Sie unter 
https://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/forstamtsseiten/
rennerod/downloads/Brennholz/Brennholzbestellung_Bad_
Marienberg.pdf herunterladen oder im Gemeindebüro aus-
füllen.
Durch die Priorität der Aufarbeitung von Käferholz kann 
es wieder zu „Engpässen“ oder Verschiebungen kom-
men. Wir bitten hierfür um Verständnis!
Da große Mengen z.T. nicht absetzbaren Holzes in der 
Fichte anfallen gibt es dieses Jahr die Gelegenheit Fichten 
Brennholz zu einem reduzierten Preis zu erhalten: Entgegen 
dem sonstigen Weichholz (35,-€ je fm) für nur 20,-€ je Fest-
meter!
Bedenken wegen „Glanzruß“ sind unbegründet, wenn das 
Holz richtig getrocknet ist. 
(Auch „nasses“ Laubholz schadet dem Ofen und der 
Umwelt!) 
Ganze Landstriche wie z.B. Österreich und der Schwarzwald 
heizen mit Fichte! Sprechen Sie Ihren Schornsteinfeger dar-
auf an!
Wie auch bisher stehen folgende Varianten zur Auswahl:
1. Selbstwerberholz: Das Holz wird entastet und in Längen 

zwischen 3 bis 7 Metern neben den PKW fähigen Weg 
gerückt. Die Losgröße beträgt etwa 3,5 Festmeter. Der 
Preis beim Hartholz beträgt 50,- Euro je Festmeter. Es 
wird um schriftliche Vorbestellung bei der Gemeinde-
verwaltung bis zum 20.01.2021 gebeten!  
Die verfügbare Menge kann durch die nachhaltige 
Bewirtschaftung gegebenenfalls begrenzt sein.  
Der Termin der Zuteilung (voraussichtlich ab April 2021) 
wird veröffentlicht.

2. Flächenlose werden nur in können nur im sehr geringem 
Umfange vergeben werden. Preis liegt bei 25,- Euro je 
Raummeter.

3. Meterholz: Das Holz wird von unseren Forstwirten auf 
Länge von einem Meter eingeschnitten und gerissen. Es 
sitzt neben einem PKW befahrbaren Weg. Der Preis 
beträgt dieses Jahr 65,- Euro je Raummeter. Es wird um 
verbindliche Vorbestellung bei der Gemeindeverwal-
tung bis zum 20.01.2021 gebeten!

4. Kostenlos heizen: Fichten Restholz auf den „abgeräum-
ten“ Kalamitätsflächen kann kostenlos in unbegrenzter 
Menge abgegeben werden. Bestellungen/“Registrierung“ 
bitte über Mail bei unserem Förster jochen.panthel@
wald-rlp.de

Simone Jungbluth, Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
■■ 4. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der 
Hirzenhub“ der Ortsgemeinde Norken

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Norken hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 05.11.2020 beschlossen, den 
Bebauungsplan „Auf der Hirzenhub“ zu ändern. Der 
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens der 4. Änderung 
des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) bekannt gemacht.
Inhalt der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Hir-
zenhub“ ist die Anhebung der zulässigen Höhe baulicher 
Anlagen. Die bisherige Planung sah eine Gebäudehöhe von 
maximal 9,00 m vor, welche sich aber in der Praxis durch 
das teilweise sehr abschüssige Gelände als nachteilig 
erwies. Um Bauwilligen eine bessere Nutzung ihrer Grund-
stücke zu ermöglichen, soll die Firsthöhe im Zuge der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes auf nunmehr 10,00 m - 
gemessen vom tiefsten Punkt des natürlichen Geländes bis 
zum First - angehoben werden.
Die Anhebung der maximal zulässigen Höhe baulicher Anla-
gen bezieht sich auf den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Auf der Hirzenhub“ (siehe nachstehend 
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Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Westerwald) Stichtag: 31.12.2020
Ortsgemeinde Norken
AGS-Schlüssel: 14301280

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 946 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 14 Einwohner gesamt: 960

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

Altersgruppen (nur HAW) männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur
HAW)

männlich¹ in Prozent weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich¹ in
Prozent

weiblich¹ in Prozent gesamt in Prozent

Die Daten wurden am 01.01.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Einwohner mit Hauptwohnung 476 50,317 470 49,683 946 100
davon Ausländer 19 67,857 9 32,143 28 2,96
Einwohner nur mit Nebenwohnung 8 57,143 6 42,857 14 100
davon Ausländer 0 0 0 0 0 0
gesamt 484 50,417 476 49,583 960 100

bis 9 Jahre 35 3,7 39 4,123 74 7,822
10-19 Jahre 44 4,651 45 4,757 89 9,408
20-29 Jahre 57 6,025 38 4,017 95 10,042
30-39 Jahre 62 6,554 56 5,92 118 12,474
40-49 Jahre 59 6,237 54 5,708 113 11,945
50-59 Jahre 90 9,514 91 9,619 181 19,133
60-69 Jahre 62 6,554 71 7,505 133 14,059
70-79 Jahre 32 3,383 36 3,805 68 7,188
80-89 Jahre 33 3,488 37 3,911 70 7,4
90-99 Jahre 2 0,211 3 0,317 5 0,529
ab 100 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 476 50,317 470 49,683 946 100

bis 2 Jahre 5 0,529 11 1,163 16 1,691
3-5 jahre 13 1,374 9 0,951 22 2,326
6-15 Jahre 42 4,44 45 4,757 87 9,197
16-17 Jahre 10 1,057 10 1,057 20 2,114
18-20 Jahre 19 2,008 13 1,374 32 3,383
gesamt 89 9,408 88 9,302 177 18,71

2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) 7 0,74 3 0,317 10 1,057
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) 4 0,423 2 0,211 6 0,634
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 2 0,211 5 0,529 7 0,74
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 2 0,211 3 0,317 5 0,529
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 1 0,106 5 0,529 6 0,634
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) 0 0 1 0,106 1 0,106
gesamt 16 1,691 19 2,008 35 3,7
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Da eine Besserung der Lage nicht absehbar ist, hatten sich 
unsere beiden Jugendwarte wieder etwas einfallen lassen. In 
mehreren Videosequenzen entstanden, unter Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen, rund 20 interessante Lehrvideos, die 
den Jugendlichen in den nächsten Tagen zugespielt werden. 
Dadurch gelangen Themen wie z.B. Geräte- und Fahrzeug-
kunde, Stiche- und Knoten oder der Aufbau eines Löschan-
griffs nicht in Vergessenheit, sondern als digitale Version 
aufs Smartphone der Jugendlichen. 

Vielen Dank an unsere beiden Jugendwarte, die mit Ihren 
Ideen immer wieder für Überraschungen sorgen. Danke aber 
auch an unsere Jugendfeuerwehr, die trotz Ausfall fast aller 
Aktivitäten im vergangenen Jahr weiterhin so toll mitzieht! 
Macht weiter so!

Stockhausen-Illfurth

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Günter Weinbrenner

dienstags  ............................................... 18:30 bis 20:00 Uhr
Gemeindebüro Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2
Telefon Gemeindebüro  ....................................  02661 63711
Mobil Ortsbürgermeister  ................................  0171 3425846
E-Mail  .............................. stockhausen-illfurth@rz-online.de

■■ Einwohnerstatistik 31.12.2020
Anzahl der Einwohner in Stockhausen - Illfurth ist leicht 
gesunken
Der Einwohnerbestand in unserer Gemeinde ist zum Jahres-
ende 2020 leicht gesunken. Lebten zur Jahresmitte 2020 
noch 453 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnung in 
unserer Gemeinde, so sind es zum Stichtag 31.12.2020 
noch 448, davon 10 mit Nebenwohnung.
In die Altersgruppe (nur mit Hauptwohnung) der Kinder und 
Jugendlichen bis 19 Jahre fallen in der Gemeinde 73 Perso-
nen (~ 17%), die Gruppe der 20 bis 60-jährigen ist mit 241 
Personen (~55%) vertreten, die über 60-jährigen Personen 
mit 124 (~ 28%).
239 Personen, also etwa 55%, sind evangelischen Glau-
bens, 67 (~15%) katholisch, 16 Personen (~ 3,6%) gehören 
sonstigen Glaubensrichtungen an und 116 Personen, das 
sind etwa 26 %, gaben gemeinschaftslos bzw. keine Anga-
ben an.
Bei den Familienständen ergaben sich folgende Werte: 171 
(~ 39%) Personen sind ledig, 201 (~ 46%) verheiratet, 38 (~ 
8,7%) verwitwet und 28 Personen (~ 6,4%) sind geschieden.
In Jahr 2021 werden nur 3 Kinder eingeschult, im Jahr 2022 
werden es auch nur 3 und im Jahr 2023 derzeit wieder 6 Kin-
der sein.
Ihr/Euer

Günter Weinbrenner, 
Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Freiwillige Feuerwehr Norken
Nörker Jugendfeuerwehr 
in Zeiten der Corona-Pandemie
Auch die Jugendwehren mussten im vergangenen Jahr ihre 
zahlreichen Aktivitäten, bedingt durch die Corona Pandemie, 
ausfallen lassen oder umplanen. 
So kam es dazu, dass die Jugend- und Bambinifeuerwehr 
von Mitte März bis Juli keine Übungen durchführen konnten. 
Um den Jugendlichen während der Pandemie trotzdem 
spannende Feuerwehr-Inhalte zu bieten, hatten unsere 
Betreuer in den Sommerferien eine Dorf-Rallye organisiert. 
In der gesamten Gemeinde waren verschiedene Aufgaben 
und Rätsel versteckt, welche von den Jugendlichen einzeln 
gelöst werden konnten.

Natürlich ging es dabei um das Thema Feuerwehr, aber 
auch um Ortskenntnisse und Allgemeinbildung. So konnte 
der persönliche Kontakt zu den Betreuern und anderen Mit-
gliedern vermieden werden. 
Von Juli bis November konnte der Übungsbetrieb unter Ein-
haltung der Hygieneregeln wieder aufgenommen werden. 
Auch das Highlight des Jahres, der „24 Stunden Berufsfeuer-
wehr-Tag“ konnte im ähnlichen Umfang stattfinden. 
Das Event wurde kurzerhand zum „24 Stunden Freiwillige 
Feuerwehr Tag“ umgetauft, um alle Corona-Schutzmaßnah-
men in vollem Umfang einzuhalten. 
Die Nachwuchsbrandschützer hielten sich nicht wie gewohnt 
im Feuerwehrgerätehaus auf, sondern zu Hause.

Auch die Verpflegung konnte nicht wie üblich gemeinsam im 
Gerätehaus stattfinden. 
Bei einem „Alarm“ wurden die Mitglieder per Smartphone 
zum Gerätehaus alarmiert. Ein herzliches Dankeschön an 
die Eltern, die dabei im vergangenen Jahr unterstützt und 
mitgemacht haben.
Im November letzten Jahres mussten die Aktivitäten Corona-
bedingt wieder eingestellt werden. 
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Unnau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Iris Wagner

dienstags  ............................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Bürgermeisteramt, Schwimmbadstraße 36
Telefon  ...............................................................  02661 5308
E-Mail  ........................................................... info@unnau.de
Internet:  ......................................................... www.unnau.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Ortsgemeinde Unnau

Der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde Unnau 
wird zu einer Sitzung auf Donnerstag, 21. Januar 2021, 
19:00 Uhr in der Concordiahalle Unnau, Schwimmbadstraße 
36, Unnau eingeladen.
Die Sitzung findet unter Beachtung der derzeitigen Hygiene-
bestimmungen in Bezug auf die Corona-Pandemie statt. Es 
besteht für alle Sitzungsteilnehmer die Pflicht zum Tragen 
einer FFP-2 Maske während der gesamten Sitzungsdauer.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2021
2. Kenntnisgaben / Verschiedenes

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

■■ Weihnachtsbaumverkauf von der 
gemeindeeigenen Weihnachtsbaumkultur

Der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf brachte einen Erlös 
von 1.267,50 € und wurde somit sehr gut von der Dorfbevöl-
kerung angenommen.

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

■■ Erinnerung Brennholzbestellung
Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit aus unserem 
Gemeindewald Brennholz zu erwerben. Die Bestellung muss 
nach Vorgaben der Zertifizierung und von Landesforsten 
schriftlich erfolgen! Kunden müssen bei der Bestellung 
nachweisen und bestätigen, dass die Sachkenntnis im 
Umgang mit der Motorsäge vorliegt. (Sollte ein Verwandter 
oder Bekannter das Holz einschneiden ist entsprechend 
dessen Schein vorzulegen)
Bestellungen ohne Vorlage eines MS Scheines können nicht 
angenommen werden.
Den Vordruck zur schriftlichen Bestellung können Sie unter 
https://www.wald-rlp.de/fileadmin/website/forstamtsseiten/
rennerod/downloads/Brennholz/Brennholzbestellung_Bad_
Marienberg.pdf herunterladen und im Gemeindebüro zu den 
üblichen Sprechzeiten ausfüllen bzw. abgeben.
Durch die Priorität der Aufarbeitung von Käferholz kann 
es wieder zu „Engpässen“ oder Verschiebungen kom-
men. Wir bitten hierfür um Verständnis!
Da große Mengen z.T. nicht absetzbaren Holzes in der 
Fichte anfallen gibt es dieses Jahr die Gelegenheit Fichten 
Brennholz zu einem reduzierten Preis zu erhalten: Entgegen 
dem sonstigen Weichholz (35,-€ je fm) für nur 25,-€ je Fest-
meter!
Bedenken wegen „Glanzruß“ sind unbegründet, wenn das 
Holz richtig getrocknet ist. (Auch „nasses“ Laubholz schadet 
dem Ofen und der Umwelt!) Ganze Landstriche wie z.B. 
Österreich und der Schwarzwald heizen mit Fichte! Spre-
chen Sie Ihren Schornsteinfeger darauf an!
Wie auch bisher stehen folgende Varianten zur Auswahl:
1. Selbstwerberholz: Das Holz wird entastet und in Längen 

zwischen 3 bis 7 Metern neben den PKW fähigen Weg 
gerückt. Die Losgröße beträgt etwa 3,5 Festmeter. Der 

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung

Die Mitglieder des Gemeinderates werden für Dienstag, den 
26.01.2021, 19:00 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung ins Dorf-
gemeinschaftshaus Stockhausen-Illfurth eingeladen.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
TOP 1: Forstangelegenheiten

1.1 Bekanntgabe und Erläuterung der Betriebser-
gebnisse 2019
1.2 Beratung und Beschlussfassung des Forstwirt-
schaftsplanes 2021
1.3 Brennholzpreise

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über die während 
der Offenlegung des Haushaltsplanes 2021 einge-
gangenen Vorschläge und Anregungen

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung und den Haushaltsplan 2021

TOP 4: Unterrichtung über die Prüfung der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Stockhausen-
Illfurth in den Haushaltjahren 2015 bis 2020 durch 
die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde

TOP 5: Kenntnisgaben/Verschiedenes
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation der Öffentlichkeit 
nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen. 
Um die notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum 
Zwecke der Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektions-
kette, bitten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung 
(0171-3425846, stockhausen-illfurth@web.de). 
Bitte beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer FFP-
2-Maske auch am Platz besteht. Auf Nachfrage wird Ihnen 
eine entsprechende Maske zur Verfügung gestellt.

Stockhausen-Illfurth, 09.01.2021
Günter Weinbrenner, 

Ortsbürgermeister
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Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Unnauer Patenschaft zur Unterstützung 
krebs- und schwerstkranker 
Kinder und Jugendlicher e.V.

Spendenübergabe des Tipp-Club Nisterberg
Bei der Neujahrsak-
tion des Tipp-Club 
Nisterberg zugunsten 
der Unnauer Paten-
schaft zur Unterstüt-
zung krebs- und 
schwerstkranker Kin-
der und Jugendlicher 
e.V.kam der stolze 
Betrag von 875,-€ 
zusammen. Allen, die 
zu diesem großarti-
gen Ergebnis beige-
tragen haben ein 
ganz herzliches Dan-
keschön.
Der Geldbetrag 
wurde den Vertretern 
der Unnauer Paten-
schaft Michael Wie-

demann und Rolf-Dieter Wiederstein am 07.01.übergeben.
Sie waren begeistert von dieser Aktion und freuten sich den 
Betrag in Empfang zu nehmen.

Kirchliche Nachrichten

■■ Freie christliche Gemeinde Langenbach b. K.
In der Trift 10, 57520 Langenbach
Kontakt: Peter Platzen, 02661-6095; 
fcg.langenbach@ktkmail.de

■■ Evangelische Kirchengemeinde 
Bad Marienberg

Pfarrer
Pfarrer Oliver Salzmann für Bad Marienberg 
(Stadt) und Zinhain, Tel. (02661) 5381
Pfarrer Peter Wagner für Eichenstruth, Fehl-
Ritzhausen, Großseifen, Langenbach, Stock-
hausen-Illfurth, Tel. (02661) 5552
Pfarrer Maic Zimmermann für Höhn, Hahn 

und Dreisbach, Tel (02661) 9531207
Pfarrer Karl Jacobi für Hof und Nisterau und die Senioren-
heime Bad Marienberg, Tel. (0160) 1111720
Gemeindebüro
Öffnungszeiten Di und Mi: 09.00-12.00 Uhr, Do: 15.00-18.00 Uhr
Telefon (02661) 61506
Kontakte
E-Mail: kirchengemeinde.bad-marienberg@ekhn.de
Homepage: www.kirche-bad-marienberg.de

Preis beim Hartholz beträgt 50,- Euro je Festmeter (vor-
behaltlich der Zustimmung durch den Rat). Es wird um 
schriftliche Vorbestellung bei der Gemeindeverwaltung 
bis zum 10.01.2021 gebeten! Die verfügbare Menge 
kann durch die nachhaltige Bewirtschaftung gegebenen-
falls begrenzt sein. Der Termin der Zuteilung (voraus-
sichtlich ab April 2021) wird veröffentlicht.

2. Flächenlose werden nur in sehr geringem Umfang verge-
ben werden. Preis liegt bei 25,- Euro je Raummeter.

3. Meterholz: Das Holz wird von unseren Forstwirten auf 
Länge von einem Meter eingeschnitten und gerissen. Es 
sitzt neben einem PKW befahrbaren Weg. Der Preis 
beträgt dieses Jahr (vorbehaltlich der Zustimmung durch 
den Rat) 65,- Euro je Raummeter. Es wird um verbindli-
che Vorbestellung bei der Gemeindeverwaltung bis 
zum 26.01.2021 gebeten!

4. Kostenlos heizen: Fichten Restholz auf den „abgeräum-
ten“ Kalamitätsflächen kann kostenlos in unbegrenzter 
Menge abgegeben werden. Bestellungen/“Registrierung“ 
bitte über Mail bei unserem Förster jochen.panthel@
wald-rlp.de

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

Stellenausschreibung
In der Ortsgemeinde Unnau ist im 
gemeindeeigenen Bauhof 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Stelle als

Gemeindearbeiter
(m/w/d)

mit einem Stundenumfang von 39 Std./Woche zu besetzen.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen
• Eigenständige Neuanlage/ Bepflanzung von Grünanla-

gen, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentli-
chen Plätze

• Baum- und Sträucherschnitt
• Handwerkliche Tätigkeiten (Wartung/ Reparaturen) in 

und an den Einrichtungen der Ortsgemeinde
• Fahrzeug- und Gerätepflege
• Mithilfe bei Veranstaltungen
• Winterdienst
Wir erwarten von Ihnen
• Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung 

(bevorzugt in der Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau)

• Führerschein Klasse C1E
• Ausgeprägtes handwerkliches Geschick und techni-

sches Verständnis
• Belastbarkeit und Flexibilität
• Eigeninitiative und eigenverantwortliches Arbeiten
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur Arbeitsleistung an Wochenenden und 

Feiertagen inkl. Rufbereitschaft

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten. Die Entlohnung erfolgt nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen erbitten wir bis zum 01.02.2021 an 
die Gemeindeverwaltung, Ortsbürgermeisterin Iris Wag-
ner, Schwimmbadstraße 36, 57648 Unnau oder per 
E-Mail an: info@unnau.de
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zu den üblichen 
Sprechzeiten, dienstags von 17 - 19 Uhr im Bürgermeis-
teramt zur Verfügung.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befä-
higung besonders berücksichtigt.

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin
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Überweisung (Pax-Bank eG/IBAN: DE 95 3706 0193 0000 
0010 31 BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 
Sternsingeraktion 2021) möglich oder Sie können die 
Spendentüten in die Kollektenkörbchen während der Gottes-
dienste oder in den Pfarrbüros abgeben. Vielen Dank schon 
heute für Ihr Mittun bei einer guten Sache!
Beheizung der Kirchen während der Gottesdienste
Leider dürfen wir Heizungen, die auf dem Umluftprinzip 
beruhen, nicht mehr während des Gottesdienstes in Betrieb 
lassen. 
D. h. konkret: Unsere Kirchen werden bis ca. 15 min vor den 
Gottesdiensten geheizt und dann wird die Heizung ausge-
schaltet. 
Es könnte daher im Laufe des Gottesdienstes kalt werden. 
Bitte ziehen Sie sich warm an, bringen Sie auch gerne 
ein Kissen und/oder eine Decke an kalten Tagen mit.
Gottesdienste in unserer Pfarrei
Wir freuen uns, wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dür-
fen! Bitte denken Sie an die noch immer bestehenden Hygie-
neregeln und den damit zusammenhängenden Vorgaben 
(Anmeldung zu den Gottesdiensten bis freitags 12.00 Uhr; 
Mund-Nasenschutz ist auch während des Gottesdienstes zu 
tragen; frühzeitig vor dem Gottesdienst da sein. Reservierun-
gen verfallen 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn).
Kirchort Bad Marienberg:
Fr., 15. 01. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7, Bad Marienberg
So., 17. 01. 10:30 Amt in Bad Marienberg (P. Guido)
Do., 21. 01. 19:00 Heilige Messe im Dorfgemeinschaftshaus 
Hahn (Pfr. Roth); Amt für + Horst Krämer, ++ Ehel. Alois und 
Gisela Reitz und ++ Eltern und Schwiegereltern
Fr., 22. 01. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7; Bad Marienberg
Kirchorte Mörlen und Norken:
Sa., 16. 01. 19:00 Vorabendmesse in Mörlen (P. Guido); Amt 
für ++ Eheleute Martha und Philip Krekel, ++ Eheleute Anna 
und Robert Schnerider, + Hildegunde Krekel und ++ Ang.; 
Gedächtnis für ++ Eheleute Luise und Josef Bäcker und ++ 
Ang.; Gedächtnis für + Alfons Schuster
Mi., 20. 01. 09:00 Hauskommunion in Mörlen, Neunkhausen 
und Norken
Kirchort Nistertal:
Sa., 16. 01. 17:30 Vorabendmesse in Nistertal (Kaplan 
Engels); 6-Wochenamt für + Christa Koslowski; Gedächtnis für 
++ Ehel. Franz und Johanna Schmitz; für + Norbert Krämer

■■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus im 
Hohen Westerwald, Rennerod

Zentrales Pfarrbüro Seck 
02664/993160, Mo, Di, Do, Fr 10:00 - 
12:00, Mo, Di, Mi, Do 15:00 - 17:00
Das Zentrale Pfarrbüro in Seck ist für 
den Publikumsverkehr geöffnet. Bitte 

beachten Sie, dass dies nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung möglich ist. Wir bitten Sie beim Besuch zum gegenseiti-
gen Schutz einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kon-
taktstellen bleiben bis auf weiteres für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Selbstverständlich sind wir wie gewohnt telefo-
nisch für Sie erreichbar.
Die Kontaktstellen sind im Augenblick nur telefonisch 
erreichbar:
Kontaktstelle Elsoff Tel.: 02664/999121, Mo 15:00 - 18:00
Kontaktstelle Hellenhahn-Schellenberg Tel.: 
02664/9931624, Di 9:00 - 12:00
Kontaktstelle Höhn Tel.: 02664/9931618, Do 8:30 - 11:30
Kontaktstelle Rennerod Tel. 02664/9931203, Mo 9:00 - 12:00
Kontaktstelle Schönberg Tel.: 02664/9931621, Di 14:30 - 17:30
Kontaktstelle Westernohe Tel.: 02664/335 Fr 9:00 - 11:00
Bei seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns unter: 
0175 7069945
Gottesdienstordnung
Donnerstag, 14. Januar, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 19.00 
Rennerod Eucharistiefeier

Newsletter: www.evangelisch.top
YouTube: YouTube: Kirchenvideo (www.youtube.com/c/kir-
chenvideo)
Gottesdienste
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, zunächst bis zum 7. 
Februar 2021 keine Präsenzgottesdienste anzubieten. Aus-
schlaggebend war die Fürsorgepflicht in der Coronaepide-
mie. Auch die Kirchengemeinde will einen Beitrag zur Verrin-
gerung der Ansteckung durch Kontakte leisten. Stattdessen 
werden Onlinegottesdienste auf unserem YouTube Kanal 
angeboten.
Allianzgebetswoche
Die Allianzgebetswoche findet in diesem Jahr im Internet 
statt. Wir planen drei Abende in Form einer Internet - Konfe-
renz und einen Gottesdienst Wir sind noch ganz in den Vor-
bereitungen. Hier gibts schon mal eine Übersicht:
Sonntag 17.1.
Gottesdienst aus der Evangelische Kirche Bad Marienberg
Weitere Einzelheiten erfahren Sie ab Freitag auf unserer 
Website www.evangelisch.top
Tannenbaumaktion in Bad Marienberg (Stadt) am 16.1.
Jugendliche des CVJM holen abgeschmückte Weihnachts-
bäume ab. Der Erlös geht je zur Hälfte an den StarTreff und 
die Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werkes. Hinweis: Es 
erfolgt keine weitere Abholung der Weihnachtsbäume in Bad 
Marienberg (Stadt). Bei Rückfragen wenden Sie sich an And-
reas Strunk, Tel. 981411.

■■ Ev. Kirchengemeinde Kirburg
Pfarramt: Köln-Leipziger Str. 22, 57629 Kirburg, Tel. 
02661/5407, Fax: 02661-64259, E-Mail: kirchengemeinde.
kirburg@ekhn.de
Bis zum 31.01.2021 finden in unserer Kirche keine Präsenz-
gottesdienste statt.
Das Gemeindebüro ist weiterhin telefonisch und per Internet 
zu erreichen:
Montags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwochs von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Falls jemand konkrete Hilfe braucht beim Einkauf usw., bitte 
im Gemeindebüro melden.

■■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad Marienberg - Hachenburg - Hattert - Marienstatt - 
Merkelbach - Mörlen- Nistertal - Norken
Salzgasse 11, 57627 Hachenburg,
E-Mail: mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlimburg.de
Tel. 02662/943510 Zentrales Pfarrbüro Hachenburg
Erreichbarkeit und Öffnungszeiten - Zentrales Pfarrbüro 
und Kontaktstellen
Das Zentrale Pfarrbüro und die Kontaktstellen sind der-
zeit leider für den Publikumsverkehr geschlossen! Sie 
können uns daher nicht persönlich besuchen. Wir sind 
jedoch sowohl per Mail als auch - während der gewohn-
ten Öffnungszeiten - per Telefon unter der Rufnummer 
02662-943510 für Sie erreichbar. Natürlich gibt es auch 
hier die Möglichkeit unseres 24h-Notfalltelefons in dringen-
den seelsorglichen Fragen unter Rufnummer 0170-3844588.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen 
sehr bald auch wieder für Ihre Präsenzbesuche im Zentralen 
Pfarrbüro und in den Kontaktstellen öffnen zu können.
Sternsingeraktion 2021
Die Sternsinger unserer Pfarrgemeinde waren startklar, aber 
leider können sie dieses Jahr nicht wie sonst von Haus zu 
Haus ziehen. Bitte unterstützen Sie trotz alledem diese tolle 
Aktion auch in diesem Jahr, die unter dem Motto läuft: „Kin-
dern Halt geben* in der Ukraine und weltweit“
Gerne können Sie sich ein kleines Segenspaket jeweils mit 
einem Segensaufkleber (gesegnet versteht sich), einer 
Spendentüte und einem Flyer über die Aktion in unseren Kir-
chen abholen, sie finden diese in den Schriftenständen. Den 
Haushalten, die sich bereits angemeldet haben, werfen wir 
alles ein oder schicken es per Post zu. Spenden sind per 
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Dankbarkeit. Es hat mir sehr gutgetan, bei Ihnen zu sein, 
meinem Gott und Euch zu dienen. Die vergangenen 3 Jahre 
und 3 Monate waren für mich in meinem Leben eine gute 
Zeit, eine Zeit der Gnade, der Freude und dem Streben nach 
Erfüllung.
Veränderungen gehören zum Leben. Ich habe in der Zeit 
hier bei Ihnen viele Erfahrungen gemacht, die mein Leben 
bereicherten. Über die pastoralen und menschlichen Begeg-
nungen, die ich mit Ihnen machen durfte, bin ich von Herzen 
froh und dankbar. Obwohl mir die Sprache und Kultur am 
Anfang fremd war, haben Sie mir sehr geholfen und viel Ver-
ständnis gezeigt. Sie waren mir gegenüber aufgeschlossen, 
so dass ich mich von Anfang an herzlich angenommen fühlte 
und meinen Dienst mit Freude erfüllen konnte.
Sie haben mir immer ein wohlwollendes Gefühl vermittelt. 
Ihre Rückmeldungen nach verschiedenen Gottesdiensten, 
und auch bei anderen Gelegenheiten waren positiv und 
haben mich aufgebaut. Viele von Ihnen haben mir im Laufe 
der Zeit Freundschaft und Unterstützung geschenkt.
Danken möchte ich unserem lieben Pfarrer Achim Sahl für 
seine verständnisvolle und seelsorgerische Unterstützung. 
Er war immer für mich da, was ich sehr geschätzt habe. 
Ebenso danke ich dem gesamten Pastoralteam, unseren 
Sekretärinnen, Küster*innen, Organisten, dem Verwaltungs- 
und dem Pfarrgemeinderat, den Lektor*innen, unseren lie-
ben Messdienerinnen und Messdienern, die mich bei der 
Erfüllung meines Dienstes begleitet und unterstützt haben. 
Ihr habt immer zu mir gestanden und wart immer hilfsbereit.
Nun ist es schon offiziell vermeldet und bekannt, dass ich 
mit Wirkung vom 15.Januar 2021 durch Bischof Dr. Georg 
Bätzing als Kooperator in die Pfarrei „Unsere Liebe Frau“ 
nach Wetzlar berufen wurde. Liebe Gemeindemitglieder, ich 
lade Sie alle ganz herzlich zu meiner Verabschiedung im 
Gottesdienst am Sonntag, den 10. Januar 2021 um 10.30 
Uhr, in Rennerod ein.
Wie Sie wissen, bin ich Ordenspriester und gehöre zum Vin-
centiner Orden. 12 Jahre habe ich in Tansania gearbeitet. 
Die zahlreichen Projekte neben meinem priesterlichen 
Dienst in der Pfarrei, wie Kindergarten, Projekte zur Frauen-
förderung und der pädagogischen Unterstützung für die 
armen Kinder waren sehr erfolgreich und haben wunderbare 
Veränderungen in der Gemeinde bewirkt. Nun werden von 
unserem Orden diese Projekte auch in der katholischen Diö-
zese Zomba in Malawi begonnen. Es ist eines der ärmsten 
Länder Afrikas. Pfarrer Sahl machte den Vorschlag, das ich 
Ihnen von diesem Projekt berichte und Sie herzlich um eine 
Spende oder Messintention bitte, um die Arbeit der Vincenti-
ner zu unterstützen.

Freitag, 15. Januar, 19.00 Schönberg Eucharistiefeier, 
19.00 Seck Eucharistiefeier / Amt für Günther Becher
Samstag, 16. Januar, 17.30 Irmtraut Eucharistiefeier mit 
Vorstellung der Kommunionkinder / Amt für die Lebenden 
und Verstorbenen der Familie, 17.30 Elsoff Eucharistiefeier 
mit Vorstellung der Kommunionkinder, 17.30 Ailertchen 
Eucharistiefeier, 19.00 Hellenhahn Eucharistiefeier mit Vor-
stellung der Kommunionkinder
Sonntag, 17. Januar, 09.00 Westernohe Eucharistiefeier 
mit Vorstellung der Kommunionkinder, 09.00 Waldmühlen 
Eucharistiefeier, 09.00 Neustadt Eucharistiefeier mit Vorstel-
lung der Kommunionkinder, 10.30 Seck Eucharistiefeier mit 
Vorstellung der Kommunionkinder, 10.30 Rennerod Eucha-
ristiefeier mit Kinderkirche und Vorstellung der Kommunion-
kinder, 10.30 Höhn Eucharistiefeier / Amt für Rita und Hans-
Werner Röder
Montag, 18. Januar, 19.00 Mittelhofen Eucharistiefeier
Dienstag, 19. Januar, 19.00 Westernohe Eucharistiefeier, 
19.00 Irmtraut Eucharistiefeier
Mittwoch, 20. Januar, 19.00 Elsoff Eucharistiefeier, 19.00 
Hellenhahn Eucharistiefeier
Donnerstag, 21. Januar, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 19.00 
Rennerod Eucharistiefeier / Amt für Schwester Rogatianis
Freitag, 22. Januar, 19.00 Ailertchen Eucharistiefeier, 
19.00 Seck Eucharistiefeier
Weitere aktuelle Informationen der Pfarrei können Sie 
unserer Homepage entnehmen: http://www.sankt-franziskus-
ww.de
Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen, sowie Messbestel-
lungen nimmt jede Kontaktstelle und das Büro in Seck ent-
gegen. Beiträge und Veröffentlichungswünsche für Pfarrbrief, 
Wäller Wochenspiegel und Hoher Westerwald bitte an pfarr-
brief@sankt-franziskus-ww.de oder telef. an Tel. 02664 / 
993160
Pfarrei Sankt Franziskus- Neues aus derPfarrgemeinde
Abschied von Pater Varghese
Nach 3 Jahren und 3 Monaten in unserer Pfarrei „St. Franzis-
kus im Hohen Westerwald“ wird uns Pater Varghese am 
15.01.2021 Richtung Wetzlar verlassen. Bischof Georg hat 
ihn dort zum Cooperator in der Pfarrei „Unserer lieben Frau“ 
bei Pfarrer Peter Hofacker ernannt.
Dankbar blicken wir auf die gemeinsame Zeit mit Pater 
Varghese zurück. Offiziel machte Er, im Auftrag des indi-
schen Vincentinerordens, bei uns in der Pfarrei, ein priester-
liches Seelsorgepraktikum um Sprache, Land und Leute, 
unteranderem “deutsche Gepflogenheiten“ und Gemeindear-
beit im Bistum Limburg kennenzulernen. Mit großem Fleiß, 
Herzlichkeit und Freude und nicht zuletzt mit großer Hilfsbe-
reitschaft, ging Pater Varghese von Anfang an ans Werk. 
Innerhalb kürzester Zeit „eroberte“ er so, mit seiner der Men-
schen zugewandten Art, die Herzen derselben im Sturm. 
Zuletzt konnte Pater Varghese in allen Bereichen der Seel-
sorge, in unserer gesamten Pfarrei, von mir mit gutem 
Gewissen und mit Erfolg eingesetzt werden. Für alle seine 
Dienste, nicht zuletzt die mitbrüderliche Gemeinschaft im 
Pfarrhaus und seine hervorragende - wenn auch manchmal 
scharfe - indische Kochkunst, ein ganz ganz herzliches Dan-
keschön und „Vergelt´s Gott“!
Abschiedsworte Pater Varghese
Liebe Schwestern und Brüder
Kommen und gehen, es bestimmt unser Leben. Jetzt habe 
ich gemischte Gefühle, wenn ich Ihnen heute schreibe. Nun 
muss ich leider von Ihnen Abschied nehmen, nach meiner 
Tätigkeit als Praktikant hier in der Pfarrei Sankt Franziskus 
im Hohen Westerwald.
Ich weiß, dass wir immer durch das vollkommene Band der 
Liebe Gottes verbunden bleiben. Diese Gewissheit nehme 
ich mit auf meinen Weg nach Wetzlar in die Pfarrei Unsere 
Liebe Frau, wo Sie mir immer willkommen sein werden. Für 
mich war es eine große Freude, dass ich Ihnen in dieser Zeit 
seelsorgerisch Hilfe sein konnte und durfte. Mit großer 
Freude, die von Herzen kommt, habe ich bei Ihnen gearbei-
tet. Wenn ich Sie jetzt verlasse, gehe ich mit Freude und 
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Wie kann man andere zu geistiger Wachsamkeit anspornen? 
Beispiele aus der Bibel sind uns hierbei eine große Hilfe., 
10.40 Uhr Wachtturm-Studium (anhand der Bibel), Thema: 
Sei mutig - Jehova ist dein Helfer (Hebräer 13:5), Paulus, der 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, bekam von Jehova 
drei Hilfen. Unsere Zuversicht wird gestärkt, dass Jehova 
uns auch heute durch die Stürme des Lebens hilft. Alle 
Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Personen sind 
herzlich eingeladen und willkommen. Sie können auch privat 
kostenlos die Bibel kennenlernen.
Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf 
www.jw.org
Auf dieser Website finden Sie auch Antworten zu folgenden 
Themen: Wird der Ruf nach Gerechtigkeit jemals erhört? 
Wer wird unseren Planeten retten? Glücklich - für immer. Ein 
interaktiver Bibelkurs. Ehe und Familie. Zeit zu zweit erleben. 
Urteile vom Europäischen Gerichtshof stärken die Religions-
freiheit.

■■ Evang. Gemeinde und CVJM Bad 
Marienberg-Langenbach

Marienberger Straße 6
Kontaktadresse: 
Markus Haas, 
Tel. 02661 / 2093972
Weitere Informationen 
zu unseren Gottes-
diensten

Internet: www.cvjm-eg-langenbach.de
Sonntag, 17.01.2021, 10.30 Uhr Gottesdienst
Alle unsere Veranstaltungen finden mit den geltenden Hygi-
ene-Maßnahmen statt.
(Anmeldung zum Gottesdienst: 02661/9842375)
Unsere Gottesdienste werden live übertragen und können 
kostenlos und ohne
Anmeldung auf Youtube unter EG Langenbach verfolgt werden.

■■ CVJM und Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lautzenbrücken/Nisterberg

Aufgrund der aktuellen Situation finden in der Zeit vom 
17.01.2021 bis 23.01.2021 leider keine Veranstaltungen 
statt.
Weitere Informationen bei Tobias Schmidt (cvjm@cvjm-laut-
zenbruecken-nisterberg.de) oder Pred. Markus Haas (Tel. 
02661/2093972)
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de

■■ Neuapostolische Kirche
Gemeinde Hof/Westerwald, Oststraße 2, 
56472 Hof/WW
Gottesdienste:
Sonntag 10:00 Uhr
Mittwoch 20:00 Uhr
Gäste sind herzlich willkommen.

Da nach den Vorgaben der Behörden nur eine begrenzte 
Anzahl von Gottesdienstteilnehmern erlaubt ist, werden die 
Gemeindemitglieder gebeten, sich mit dem Vorsteher oder 
den Priestern in Verbindung zu setzen. Die vorgeschriebe-
nen Hygiene-Standards (z.B. Maskenpflicht usw.) sind 
einzuhalten!
Hinweis zu besonderen Ereignissen:
Am Sonntag, 17.01.2021 um 10:00 Uhr findet der Präsenz-
Gottesdienst in der Gemeinde Hof/Ww. statt.
Bis Ende Januar 2021 werden die Präsenz-Gottesdienste 
am Mittwoch nicht durchgeführt! Die Gottesdienste an 
Wochentagen werden bis auf weiteres als zentrale Videogot-
tesdienste angeboten, ohne Feier des Heiligen Abendmahls.
Sonntags kann alternativ zu den Präsenzgottesdiensten das 
Übertragungsangebot der Gemeinden und Bezirke per Tele-
fon und Internet genutzt werden. Darüber hinaus bietet die 
Gebietskirche sonntags weiter öffentliche regionale Video-
gottesdienste per YouTube an. Der Gottesdienst ist erreich-
bar unter videogottesdienst.nak-west.de.

Zweck: Malawi Mission
Vincentiner Internationaler Solidarität e.V.
IBAN: DE90 3606 0295 0056 5590 19
BIC: GENODED1BBE
Bank: Diözese Essen
Liebe Schwestern und Brüder! Die schönen Erinnerungen 
werden bleiben. Für mich war diese Zeit in unserer Pfarrei 
ein Geschenk Gottes.
Ein herzliches DANKESCHÖN für die gemeinsame Zeit.
Ihr Pater Varghese Ayyampilly C.M
Sternsinger-Aktion 2021 Segenspost
In diesem Jahr können die Sternsinger ihren Segen nicht in 
gewohnter Weise zu den Menschen bringen. Dennoch 
kommt der Segen zu Ihnen, wenn auch auf anderen Wegen. 
Wir haben Segenspost für Sie zusammengestellt, die je 
nach Gepflogenheit zu allen Häusern und Wohnungen im 
Dorf gebracht wird oder zu den angemeldeten Haushalten.
Die Segenspost enthält einen Informationsbrief mit einem 
Segenstext für das neue Jahr, einen Aufkleber mit der 
bekannten Aufschrift 20*C+M+B+21 für die Haustüre und 
eine Spendentüte. Gerade in diesem Jahr sind die Spenden 
für bedürftige Kinder in aller Welt mit Blick auf die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie wichtiger denn je.
Bitte unterstützen Sie auch die Sternsinger-Aktion mit 
Ihrer Spende.
Die Spendentüten können in den darauf folgenden Gottes-
diensten ins Kollektenkörbchen gelegt werden oder im Zent-
ralen Pfarrbüro in Seck abgegeben werden! (Briefkasten)
Gerne können Sie die Spende auch überweisen.
Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus im Hohen WW
IBAN: DE65 5735 1030 0103 0779 96
SWIFT-BIC-Code: MALADE51AKI
Verwendungszweck: Sternsinger
Weitere Informationen zu den Abgabemöglichkeiten in 
den einzelnen Kirchorten entnehmen Sie bitte dem Weih-
nachtspfarrbrief oder der Homepage der Pfarrei.
Stellvertretend für alle, die die Segenspost verteilen, wurden 
in einer kleinen Segensandacht Sternsingerinnen und Stern-
singer aus allen neun Kirchorten und die Segensaufkleber 
gesegnet. Diese Aussendungsfeier wurde aufgezeichnet. 
Das Video können Sie sich auf dem YouTube Kanal der Pfar-
rei „Sankt Franziskus im Hohen Westerwald” ansehen.
Link: https://www.youtube.com/channel/
UCCIdyAQPeREuYvrQN5FPiQw?view_as=subscriber
Offenlage Planungsrechnung 2021
Die beschlossene Planungsrechnung 2021 der Kath. Kir-
chengemeinde St. Franziskus im Hohen Westerwald liegt 
gemäß §2 KVVG vom 11.- 22.01.2021- zu den Öffnungszei-
ten des Zentralen Pfarrbüros in Seck - öffentlich aus.
Kirchort Mariä Heimsuchung Höhn
Di 12.01. 17:30 Uhr Sprechstunde von Herrn Hamacher
Die Bücherei ist aufgrund der Corona-Verordnung bis 
Ende Januar geschlossen

■■ Jehovas Zeugen, Versammlung 
Bad Marienberg

Königreichssaal 56472 Fehl-Ritzhausen, Am Kindergarten
Vor Ort finden vorerst keine Gottesdienste statt. Wir unter-
stützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen auf-
grund der Pandemie. Wochenprogramm per ZOOM- und 
Telefonkonferenz
Freitag 15. Januar 2021, 19.00 Uhr SCHÄTZE AUS GOT-
TES WORT, Thema: „Jehova sondert sein Volk ab“ (3. Mose 
Kapitel 20 + 21), In der Bibel werden wir aufgefordert, Gottes 
Gesetze zu beachten und unreines Verhalten abzulehnen. 
Gibt es auch medizinische Behandlungsmethoden, die Gott 
nicht gefallen?Beim Studium vom Bibelbuch Hesekiel 
bekommen wir einen Einblick in den himmlischen Bereich. 
Eine anschauliche Beschreibung der ersten Vision Hese-
kiels, die Gott ihm gibt.
Sonntag 17. Januar 2021, 10.00 Uhr Öffentlicher Vortrag 
(Gastredner), Thema: Wie man geistig wach bleibt (Römer 
13:11-14), Warum ist vermehrte Wachsamkeit notwendig? 
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■■ Freie ev. Gemeinde Nisterau
Wir sind umgezogen, jetzt: Bergweg 5, Nisterau
Kontaktadresse: Harald Börner, Tel.: 02662/5079592,
E-Mail: pastor@nisterau.feg.de
Weitere Informationen im Internet unter: http://nisterau.feg.de
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
Dienstag: 17.45 Uhr Mädchen-Jungschar, ab 8 Jahre
Mittwoch: 9.30 Uhr Mutter-Kind-Kreis; 19.30 Uhr Teen-Kreis
Freitag: 17.30 Uhr Jungen-Jungschar, von 8 bis 14 Jahre
Informationen zu den Hauskreisen erhalten Sie über die 
Kontaktadresse.
Unsere Gottesdienste und weiteren Veranstaltungen finden 
nach den aktuellen Corona-Schutz- und Hygienemaßnah-
men des Landes statt. Deshalb ist für die Teilnahme an den 
Gottesdiensten eine Anmeldung erforderlich (Anmeldung 
telefonisch bei G. Krumm unter 02661/7317 oder E-Mail an 
gerdkrumm@gmail.com).
Mund-Nasen-Schutz wird ab der Eingangstür bis zum Sitz-
platz getragen. Die Hände werden vor dem Eingang desinfi-
ziert, Abstände müssen eingehalten werden.
Unsere Gottesdienste können Sie nun auch im Livestream 
miterleben:
https://nisterau.feg.de/media/

■■ JesusStation Hof, evangelische Freikirche
Kontakt: info@JesusStation.de
Adresse: Schulstr. 7a, 56472 Hof (Eingang neben „Nah & 
Frisch“)
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